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Das Ausgleichsabgaben-Problem 
in der deutschen Verkehrspolitik 

Von Oberregierungsrat Dr. H. R 0 gm a n n, Düsseldorf 

Vorbemerkung 

Die Verkehrsministerkonferenz vom 10. und 11. Dezember 1952 in Dortmund 
hat auf Grund der Anregungen von Ministerialdirektor Professor B I' a n d t und 
eines durch diesen Verkehrsexperten am 11.12.1952 gehaltenen Vortrages sowie 
auf Grund einer vom V,erfasser bearbeiteten Materialsammlung!), die allen Mit" 
gliedern der Künferenz zugestellt worden war, 'einstimmig die Einsetzung eines 
besondeDen Sachverständigen"Ausschusses beschlossen, der die aufgeworfenen 
Fragen prüfen und Vürschläge zur Lösung des Problems vürlegen soll. Seitdem 
ist fast ein halbes Jahr v,ergangen. Große verkehrspolitische Probleme haben 
sich inzwischen mit der längst vorhergesagten ernsten Tragweite ihres Gewichts 
geltend gemacht. Man wird nunmehr mit dem Beginn der systematischen Arbeit 
dieses Ausschusses rechnen dürfen. In seiner neuesten Abhandlung 2

) hat BI' an d t 
empfohlen, man solle sich parallel zu den Arbeiten des Ausschusses bemühen, 
"den gesamten Pl'oblemkomplex in der Oeffentlichkeit mehr als bisher zu be" 
handeln". Verfasser kommt in der vorHegenden privaten Abhandlung di,eser 
Anregung nach. Er glaubt, die zahlreichen und umfangreichen allgemeineren 
Veröffentlichungen zu diesem Problem 3) als bekannt voraussetzen und sich 
darauf beschränken zu dürfen, lediglich die wichtigsten Vürschläge und Stellung" 
nahmen zur Frage der Ausgleichsabgabe darzulegen und zu vergleichen, um auf 
diese Wdse eine für die Tätigkeit des Sachverständigen"Ausschusses unerläßliche 
Vorarbeit zu leisten. Soweit Verfasser selbst Stellung nimmt, bringt er keine 
offizielle, sondern seine private Auffassung zum Ausdruck. 

I. Das Ausgleichsprinzip im Verkehr 
In den ersten J.ahren nach dem zweiten Wdtkdege wurde die Verkehrspolitik 
in der Bundesr,epublik von den Schlagworten der "organischen Tarifrefünll", 
der "fiskalischen Koordinierung" und der ,,'Organisatorischen L'ösung der Ver" 
kehrskrise" beherrscht. Lange Z.eit hat man ernsthaft daran gedacht, das geltende 
Eisenbahntarifsystem, das in starkem Grade von gemeinwirtschaftlichen Prin" 
zipien bestimmt wird, auf die Selbstkosten auszurichten. Man erkannte aber, 
daß eine derartige grundsätzliche Aenderung des T arHsystems nicht möglich ist, 
weil die Standortbedingungen der deutschen Wirtschaft in starkem Grade auf 
dem gemeinwirtschaftlichen Tarifsystem beruhen. Die fiskalische Koordinierung 
kam ebenfalls nicht r,echt voran. Die organisatorische Lösung hat zwar zur V cr" 
abschiedung des Bundesbahngesetz'es und des Güterkraftv'erkehrsgesetzes geführt, 
ohne daß sich daraus jedoch die Wiederherstellung der Ordnung im Verkehr 
ergeben hätte. Seit Anfang 1952 hat die Ueberz'eugung, daß das Verkehrswesen 
insgesamt und in seinen einzdnen Arten des internen und / oder externen. AuS" 
gleichs bedarf, wenn eine ausreichende Wiederherstellung der Ordnung im 
Verkehr erzielt werden Süll, an Boden gewonnen. Seitdem ist auch der Gedanke, 
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den Vierkehr durch die Erhebung und die sinnvolle Verwendung vün Ausgleichs" 
abgaben zu mdnen, immer stärker in den Vordergrund getreten. W,enn man vün 
Einzdheiten absieht, liegen den Vürschlägen zum Teil übereinstimmende, zum 
Teil verschiedenartige Ausgangsüberlegungen und Zwecksetzungen zu Grunde. 

Alle Vorschläge g,ehen vün der Tatsache aus, daß der Bundesbahn durch die 
Beförderungspflicht, die Betriebspflicht, den Tarifzwang, Einräumung von 
niedrigen Ausnahmetarifen und Gewährung von sozialen Personentarif,en, die 
Vorhaltung von Transportreserven, durch politisch bedingte Personalausgaben, 
durch die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung der Verkehrsanlagen, 
durch besündere Verkehrssicherungsvorschriften und nicht zuletzt infolg,e von 
Kriegsschäden und Müdernisierungsrückständen besündere Verpflichtungen und 
Belastungen auferlegt sind, welche die übrigen Verkehrsträger überhaupt nicht 
'Oder nicht in gleichem Grade zu tragen haben. Di,e aus der MünopüIz,eit üher" 
nommenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und betriebsfremden Lasten 
haben die Wettbewerbsfähigkeit der . Bundesbahn sü stark eingeschränkt, daß es 
auf die Dauer fraglich erscheint, ob ihre für die Volkswirtschaft unerläßliche 
Funktion auch zukünftig noch gewährleistet ist, wenn der Bahn nicht im Wege 
der Gewährung von Ausgleichsz.ahlungen 'Oder durch die Auferlegung von 
Ausgleichsabgahen auf andere Verkdusträger 'ein Aequivalent geboten wird. 
Wie hoch der Gesamtbetrag ist, der sich aus jenen gemeinwirtschaftlichen Ver .. 
pflichtungen und betriebsfremden Lasten ergibt, ist noch ungewiß. Ohne Berück .. 
sichtigung der Kriegsschäden und Modernisierungsrückstände schwanken die 
Schätzungen 4) zwischen 400 Millionen und fast dner Milliarde DM jährlich. 
Man hofft, durch dte Einführung von Ausgleichsabgaben verschiedener Art eine 
wenigstens nütdürftige Gleichstellung der Wettbewerbsgrundlagen zwischen den 
verschtedenen V,erkdusträgern und Verkehrsarten herbeiführen zu können. 
Allen Vertrdern des Gedankens der Ausgleichsabgabe kommt es darauf an, 
durch die sinnvolle Verwendung des Ausgleichsabgabenaufkommens zu erreichen, 
daß nicht nur die Bundesbahn in ihrer Wdthewerbsfähigkeit gehoben, sondern 
daß auch innerhalb des gewerblichen Güterverkehrs mit Lastkraftwagen ein 
inneDer Ausgleich derg,estalterfolgt, daß die bisher v,ernachlässigte Bedienung 
des Flächenv,erkehrs v,erbessert und die Wirtschaftsentwicklung abseits gelegener 
Gebiete durch V'erbilligung des Verkehrsdienstes ermöglicht wird. Man denkt 
u. a. an die Entwicklung dnes Ausgleichsabgabensystems, das nicht nur den 
gewerblichen Lastkraftwagenv,erkehr und den Werkverk'ehr mit Lastkraftwagen, 
sondern auch den Omnibusv,erkehr und den Güterverkehr der Binnenschiffahrt 
umfassen süll. Nirgendwo wird 'ernsthaft der Gedanke erwogen, durch Erhöhung 
der K'osten bestimmter Verkehrsarten das volkswirtschaftliche Verkehrskosten" 
niveau zu heben, d. h. ungünstiger zu gestalten. Es wird auch nirgendwo daran 
gedacht, durch eine fühlbare Kostenerhöhung die Wettbewerbsfähigkeit etwa 
des Lastkraftwagenv,erkehrs gegenüber der Schiene zu v,erschlechtern, vielmehr 
kommt es allen Autoren darauf an, mit Hilfe des Ausgleichsabgabensystems eine 
bessere Ordnung im Verhältnis der einzelnen Verkehrsträger untereinander und 
zum Nutzen der deutschen Volkswirtschaft zu erreichen. 

II. Vorschläge über die Erhebung und Verwendung von Ausgleichsabgaben 
Die Vorschläge zur Ausgleichsabgabe unterscheiden sich in manchen Punkten 
wesentlich vüneinander, in manchen Punkten decken sie sich. Aus einer großen 
Zahl von Vorschlägen sollen einige nachstehend kurz erörtert werden. Die aus" 
führliche Wiedergabe der Vürschläge verbietet sich aus Raumgründen. Zum 
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völligen Verständnis der Vorschläge ist das Studium der angegebenen Quellen 
unerläßlich. Welcher Autor zuerst den Gedanken der Ausgleichsabgabe 'cnt« 
wickelt hat, war einwandfrei nicht festzustellen. Ma,n hat den Eindruck, als üb 
dieser Gedanke nach einer langen Zeit des Tastens dwa zu gleicher Zeit in 
mehreren Köpfen entstanden ist. 
1. D,er Vorschlag von Dr. Böhm (t 21.5.1953) 
In dnem längeren Aufsatz 5) spricht Böhm (Verkehrsexperte der WirtschaftsP 
vereinigung Eisen::: und Stahlindustrie) die Vermutung aus, daß erstmalig wohl 
Professor Ber k'en ko p f im Jahre 1950 dnen Ausgleich zwischen den kon" 
kurrierenden Verkehrsmitteln empfohlen habe. Böhm geht von der Auffassung 
aus, das Grundübel der ganzen WlCttbewerbsfrage liege in der Ungleichheit ihrer 
Ausgangsgrundlagen. "Der durch ihre gemeinwirtschaftlichen Lasten (Betriebs", 
Beförderungs" und Tarifpflicht) volkswirtschaftlich verpflichteten und staats,< 
politisch gebundenen Eisenbahn steht im Lastkraftwagen ein Fahrz,eug gegenüber, 
das diese Fesseln nicht kennt und wahrscheinlich nicht seine vollen Fahrbahn" 
küsten trägt. Die Gleichheit der Leistungsbedingungen zwischen den Wett" 
bewerbern muß dadurch geschaffen werden, daß dem Kraftverkehr eine diesen 
Pflichten der Eisenbahn äqui.valente Belastung und das vülle Maß der auf üm 
entfallenden Straßenkosten auferlegt werden ... Auch der Güterkraftnahverkehr 
wäre diesem Ausgleich zu unterwerfen, um unerwünschte Verschiebungen zu 
Lasten des Fernv,erkehrs zu vermeiden. .. Fordert man alslO dem gewerbs" 
mäßigen Kraftverkehr aus vülkswirtschaftlichen Gründen neue Lasten ab, sü wird 
sich ihnen auch der W,erkverkehr unterwerfen müssen ... " Ueber die Wirkung 
der von ihm vorgeschlagenen Ausgleichsbelastung urteilt B. ganz offen: "Der 
Güterkraftv·erkehr wird sich verteuern und V,erkehrsv,erluste erleiden . . . Das 
Ausmaß der restringierenden Wirkung läßt sich aberebensü genau wie einfach 
idurch das Gewicht der den Kraftwagen treHenden Belastungen steuern. Ein 
schrittweises V,orgehen ist durchaus denkbar." Was die Wirkungen auf die ver" 
ladende Wirtschaft anlangt, meint B.: "Tatsächlich würde aber eine solche Fracht" 
v,erteuerung nichts anderes darstellen als eine nachträgliche Ablösung der jahre" 
lang v'Ün ihr ,entgegen aller v,olkswirtschaftlichen Regel aus den verbilligten 
Kraftwagentarifen genossenen Vorteile." 
Der V,erhand der Automobilindustrie hat zu den Vorschlägen v'Ün Böhm ab" 
lehnend Stellung genommen 6) und erklärt, "daß dem Verfasser nicht daran 
gelegen ist, ,eine. echte Wlettbewerbslage zwischen den beiden V,erkehrsträgern 
herzustellen, sündern vielmehr die Bedingungen für arteigene Tarife des Kraft" 
wagens sü zu gestalten, daß eine W,ettbewerbsfähigkeit mit der Eisenbahn nicht 
mehr gegeben ist. Der Verfasser begnügt sich nicht damit, di'e aus der Struktur 
der Verkehrsträger bedingten Unterschiede der Selbstkosten und damit der Tarife 
festzustellen, sündern er will sie verändern, indem 'er zusätzliche Belastungen 
für den Kraftwagen einführt. Er verleugnet zwar den Tarif als Ordnungsmittd, 
aber er führt ihn dann als sülches wieder ein, nachdem 'er die Vlürbedingungen 
zum Nachteil eines der beiden Verkehrsträger verstellt hat." An späterer Stelle 
wird ausgeführt: "Die Ausgleichsabgabe, mit der der Kraftwagen belastet werden 
soll, ist ja in Wirklichkeit auch nicht als rechnerischer Ausgleich gedacht, sün" 
dem als ein Lenkungsmittel, mit dessen Hilfe das "Ausmaß der r,estringierenden 
Wirkung gesteuert" werden Süll." Man verstricke sich damit "in dem Gesh'üpp 
des Dirigismus". Abschließend wird festgestellt: "Daher dürfte der Vorschlag 
eher geeignet sein, die Spannungen zu verschärfen, als die Bereitschaft zum AuS-:' 
gleich zu vertiefen ... " 
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Bö h m hat gegenüher d1eser Stdlungnahme der Automübilindustrie wi,eder" 
holt bei ,ander,en Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, daß seinen Vorschlägen 
die von später,en Autüren mehr in den Vordergrund gerückte, auf eine organische 
Lösung hinzielende Grundkünzeption nicht fehle. 

2. Der V'Ürschlag v'Ün Dr. Hdfrich 

Als Vertreter der Wirtschaft hat auch H 'e 1 fr ich zum Ausgleichsabgahen .. 
problem Stellung genommen.7) Gleich 'eingangs betont er: "Die Frage einer Neu" 
ordnung des V,erkehrs birgt dne ungeheure Fülle v,on Problemen, die weder 
technisch noch juristisch, sondern nur durch dne volkswirtschaftliche Konzeption 
zu lösen sind." H. fährt dann fürt: "Die v,olkswirtschaftliche Betrachtung macht 
es nötig, das Verkehrswesen als Ganzes und in der gegenseitigen Bedingtheit und 
Abhängigkeit der V,erk,ehrsmittel bezw. der V,erkehrsträger voneinander, aber 
ebenso in der W,echselwirkung v,ün Verkehrsangehot und Verkehrsnachfrage, 
und damit in der Verflechtung mit der Gesamtwirtschaft zu sehen." H. beziffert 
nach den Ergebniss,en der &epräsentativstatistik v'Üm Jahre 1950 die Summe, "die 
der Eisenbahn im Bundesgebiet durch den Lastkraftwagenverkehr entz'Ügen wird, 
nach Abzug des möglichen Neuverkehrs zur Zeit auf mindestens dne halhe 
Milliarde DM jährlich". Sodann nimmt H. Stellung zur Frage der Gemein« 
wirtschaftlichkeit des Tarifsystems. "Entscheidend ist die Ueherlegung, daß die 
Tarife der Bahn auf Grund ,einer GI'obalrechnung bezw. ,einer Poolung der Er" 
gebnisse sämtlicher Eisenbahntransporte zustande kommen und daß nicht die 
Selbstk,osten je Streck,e und Transport, sondern die globalen bezw. durchschnitt" 
lichen Selbstk,üsten die Tarife bestimmen. Dies gilt sowohl für die Anwendung 
des Grundsatzes der Tarifbemessung nach der Belastbarkeit der Gütcr (W,ert" 
und Entfernungsstaffel), als .auch für den Grundsatz der Einheitlichkeit der Ta .. 
rife, unabhängig von den unmittelharen Selbstk,osten bezw. der Str,eckenfrequcnz." 
Die Wirtschaft habe ein Interesse daran, das sogenannte gcmeinwirtschaftlichc 
System im Sinne ,einer ausgleichenden und gleichmäßigen ~erkchrsbedi:cnung 
aufrecht zu erhalten und zu erweitern. Zum Ausgleichsprüblem selbst sagt H.: 
"Zu der viel berufenen Annäherung der Startbedingungen gehört außer der Fi .. 
nanzierung der Fahrbahn, der V,erwaltungs" und V,erkdltssicherungskosten durch 
jedes V,erkehrsmittel (nicht durch den Staat, der lediglich für die Kriegsschäden 
aufkommen sollte), außer der Gleichstdlung bezüglich der politischen, s3zialen 
und fiskalischen Lasten (am hesten dadurch, daß der Staat der Bahn mindestens 
die politischen Lasten abnimmt) auch - wo angängig - die Einführung einer 
Beförderungs" und Hetr1ebspflicht heim Kraftwagen oder eine äquivalente Be .. 
lastung des Kraftwagens, W'Ü ,er diese Pflichten nicht zu übernehmen v,ermag. 
Die finanziellen Ergebnisse sind auf alle Fälle für Zwecke des Verkehrs zu 
binden. In einer zweiten Stufe der Koordinierung müßt,e versucht werden, die 
Glohalrechnung der Bahn auch auf andere Verkehrsmittel zu übertragen, um zum 
Beispi,el auch im Her,eich des Kraftverkehrs ,einen internen Ausgleich unter an" 
derem zugunsten der billiger,eri und bessel'en Bedienung der Fläche abseits der 
großen Straßen herheizuführ,en... Selbstverständlich ist der Werkverhhr in 
diesen Ausgleich einzuheziehen". Schheßlich fordert H., daß in einer dritten 
Stuf,e der ,Koordinterung "die dringend nötige Zusammenarbeit oder V,erbund" 
wirtschaft der Verkehrsträger vertieft oder herheigeführt wird. Als Endziel könnte 
man sich 'eine übergeordnete Organisation der Transportvermittlung vorstellen, 
welche die Beförderungsleistungen auf die sich anbietenden Verkehrsträger nach 
'Volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten verteilt. Auf dem Wege der Liberalisie .. 
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rung des Verkehrswesens fortzuschreiten, gefährdet die Erhaltung des freien 
Marktes in der übrigen Wirtschaft, verstärkt die Ballungstendenzen und die Ge~ 
fahr der Verödung der Randgebiete." 
In dner anderen Abhandlung 8) bedauert H., daß noch immer eine klare Richtung 
der amtlichen Verkehrspolitik nicht zu erkennen sei: "W'eder ist die Bahn wenig~ 
skns von ihren politischen und sozialen Lasten befl'eit oder dafür entschädigt, 
noch ist andererseits die Ordnung des Güterkraftverkehrs über Ansätze heraus~ 
gekommen." Es sei auch noch kein ernsthafter Versuch unternommen worden, 
"den Kraftw.agen in die allseits bejahte gemein wirtschaftliche Verkehrsordnung 
und ein System des - internen und externen - Verkehrslastenausgleichs ein~ 
zufügen und ihm insbesondere den Fläch·enverkehr, zu dessen Intensivierung 
er sich wie kein anderes Verkehrsmittel eignet, etwa durch eine entsprechende 
DifferenzIerung der Beförderungssteuer oder durch Abzweigung von Ueber~ 
schüssen des ertragreichen Verkehrs oder andere Mittel schmackhaft zu machen". 

3. Die Au ff ass u n g vü n D r. Kam p fun dDr. K 0 I a t h 

Kam p f (Präsident des V,erkehrsausschusses des Deutschen Industrie~ und 
Handelstages) und K '0 I .1 t h (L>eiter der Verkehrsabteilung des Deutschen ln~ 
dustrie" und Handelstages) haben vor kurzem ausführlich zur Verkehrspolitik 
Stellung genommen und dabei auch das Problem der Ausgleichsabgabe berührt. -
Kolath behandelt die verschiedenen Möglichkeiten ·einer Regelung des W ett~ 
bewerbs und stellt die Pläne, dem Lastkraftwagen ähnliche gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungen wie der Bundesbahn aufzuerlegen, heraus. D) Voraussetzung 
dafür sei die Schaffung eines Zwangsverbandes aller Kraftwagenunternehmer. 
Eine Lockerung des gemeinwirtschaftlichen Tarifsystems lehnt er wegen der Nach~ 
teile für die Wirtschaftsstruktur der Bundesrepublik ab. Auf zwei Wegen könne 
der Bundesbahn >eine Hilfestellung gegeben werden: mit Hilfe staatlicher Finanz~ 
hilfen und mit anderen Ordnungsrnaßnahmen. Subventionen an die Bundesbahn 
seien abzulehnen. Der Staat solle aber die Bundesbahn finanziell dadurch unter" 
stützen daß er ihr die Sonderlasten aus ausschließlich politisch bedingten Gründen 
und di~jenigen Sonderlasten, die als Fdge des Krieges 'entstanden sind, abnehme. 
Eine Abgrenzung von Verkehrsgebieten bezw. Verkehrsrelationen zwischen 
Schiene und Straße sei schwer denkbar. Man könne erwägen, dem Lastkraft" 
wagen ähnliche gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen, wie sie die Bundesbahn 
zu tragen hat, aufzuerlegen. In das Gebiet der Wettbewerbsordnung falle schließ~ 
lieh der Vorschlag einer fiskalischen Belastung der Verkehrsträger, des Kraft" 
verkehrs und der Binnenschiffahrt, durch dne Ausgleichsabgabe. Die Verkehrs~ 
wissenschaft habe den Vorschlag gemacht, einen Betrag von insgesamt 400 Mi!" 
Honen DM jährlich ühne politische Lasten als abgeltungsbedürftig (Ausgleich 
für die gemeinwirtschaftliche Belastung der Eisenbahn, hervorgerufen durch die 
Beförderungs" und Betriebspflicht, Bedienung whischaftsschwacher Gebiete und 
des Berufsv·erkehrs) herauszustellen. Daraus ergäben sich rund 16°/0 Belastung 
unter Zugrundelegung der Einnahmen im Eisenbahngüterverhhr über 50 km. 
Selbstverständlich müsse auch der W,erkfemverkehr di·e Belastung in Kauf neh" 
men, die Belastung des Wasserstraßenverkehrs solle indes nicht 16 0/0, sondern 
nur 60/0 betragen. Die durch die Ausgleichsabgaben aufkommenden Einnahmen 
sollen zweckgebunden verwendet werden, entweder für den Aufbau der Straßen 
oder der Wasserstraßen. Wenn das entsprechende Verkehrsdepot zur Ueber" 
nahme gewisser gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (Betriebs" und Beförde~ 
rungspflicht, Tarifzwang) bereit sei, so könne von einer Belastung mit der Aus"" 
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gleichsabgabe Abstand genommen werden. Mit geringen Abänderungen ent" 
sprechen die hier vün Kolath aufgezeigten Möglichkeiten den Vürschlägen von 
Prof. Pi ra t h. Külath hält auch einen anderen Weg für denkbar, nämlich den, 
über eine differ·enzierte Beförderungssteuer im Eisenbahn" und Güterfernverkehr 
zu erreichen, daß die Mehl'einnahmen der Verkehrsträger aus der Tarifanhebung 
in den 'Oberen Klassen der Staffel abgeschöpft und bei den unteren Klassen die 
Mindereinnahmen dadurch ausgeglichen werden, daß die Beförderungssteuer 
unter das bisherige Maß gesenkt werde. Külath befürwortet schließlich eine Aus,: 
weitung des Spannungsverhältnisses im W,erttarif auf ein Maß von etwa 100 :38,5, 
wobei die Klasse A um 12 % angehoben, die Klasse G um 50/0 ges,enkt und die 
Klasse D beibehalten werden soll. Auf diese Weis,e würde sich eine Differenzi~ 
rung der Beförderungssteuer zwischen 180/0 der Klasse A und 1 ~fo der Klasse G 
als Vüraussetzung für den Erfolg einer solchen Maßnahme ergeben. Der Aus" 
bau des W.erttarifsystems, wie ,er von der Wirtschaft gefürdert werde, sei nur dann 
der Bundesbahn zuzumuten, wenn durch eine veränderte Wdtbewerbsordnung 
es dem gewerbsmäßig.en Straßenv,erkehr und dem Werkv·erkehr unmöglich ge" 
macht werde, das W,erttarifsystem weiter auszuhöhlen. - Kam p f hat im großen 
und ganz,en die Auffassung von Kolath unterstrichen. 10) Er fordert, "man müsse 
zunächst einmal die Bundesbahn v'on a11 den Lasten befreien, die nicht unbedingt 
mit ihrem Betrieb zusammenhängen, oder dafür einen Ausgleich schaffen. Man 
kann nicht wirtschaftliche und kaufmännische Geschäftsführung verlangen und 
gleichzeitig pülitische Lasten aufbürden, die die Durchführung dieser Fordenmg 
unmöglich machen." Der Kraftwag·en habe nach dem Kriege aus mancherlei 
Gründen günstigel'e Startbedingungen gehabt. Die Steuerpolitik führe u. a. dazu, 
daß sich der Werkverkehr immer mehr ausdehne und der Bahn viele Transportc 
abnehme. "DLe Bundesbahn, deren T al'ifc nach gcmeinwirtschaftlichcn Gesichts .. 
punkten aufgestellt sind, konnte diesem Künkurrenten Gnmdsätzliches nicht cnt .. 
gegensetz.en." Kampf lehnt den Gedanken an die Aufgabc dcs Prinzips dcr Ge,. 
meinwirtschaftlichkeit durch die Bundesbahn ab: "Ein solcher Wechsel des 
Prinzips würde Standortversclüebungen der Wirtschaft und SituaUonen in den 
peripher.en Gebieten der Bundesr.epublik hcrvorrufen sowic F'Ülgen für einzelne 
große Wirtschaftszweige haben, die unübersehbar sind und einer RevolutLon 
unseres ganzen Wirtschaftssystems gleichkämen. Das Prinzip der Gemeinwirt" 
schaftlichkeit liegt unbedingt im Interesse der Wirtschaft, um alle Glcichgewichts" 
störungen zu vermeiden." Mit besonderer Betonung fährt Kampf dann fort: 
"Wenn abere in Verkehrsträger seine V,erkehrsp'Ülitik und die Tarife nach ge" 
meinwirtschaftlichen Gesichtspunkten ausrichten muß, so müssen dies die anderen 
Verkehrsträger ·entweder ebenfalls tun, oder es muß ein gerechter Ausgleich ge" 
funden werden." Der Staat habe d1e Aufgabe, im Interesse seiner Bürger den 
Verkehrsablauf zu überwachen und zu steuern "und hn Interesse der Allgemein" 
heit für einen Ausgleich zu sorgen." Aufgabe der V,erkehrspolitik der nächsten 
Zeit müßte ·es sein, "vür allem in dem V.erhältnis Schiene - Straße etwas Grund" 
sätzliches zu tun und man sollte dabei auch nicht vor dHrchgreifenden Maß" 
nahmen zurücks~hrecken". Im weiteren Verlauf stellt Kampf die Grundsatz" 
frage, ob DEGT und RKT miteinander gekoppelt sein sollen. Diese Frage be" 
dürfe noch der ·eingehenden Klärung. Kampf zitiert, nachdem er die verschiedenen 
Mittel zur Wiederherstellung der Ordnung hn Verkehr erörtert hat, den Bundes" 
verkehrsminister Dr. See b 10 h m, der in seiner Rede vor dem Verband der 
Automübilindustrie weitere Möglichkeiten aufgezeigt habe. "Es handelt sich um 
die Belastung der einzelnen Verkehrsträger mit den Küsten ihrer Fahrbahn, das 
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PJ)oblem der Ausgleichsabgabe und um die Frage, ob eine uEerlose Ausdehnung 
des Werkv,erkehrs hingenommen werden solL" 
4. De r Yo r s chi a g von Pro fes SOl' D r. B -e r ke n k: 0 p f 
~ ,e r ke n k 00 p f hat schon frühzeitig den Gedanken an die Ausgleichsabgabe 
vertr,eten,11) Bei-einem Y,ortrag in Wien 12) führte B. u. a. aus: "Wenn man Eisen~ 
bahn und Kraftwagen auf einigermaßen gleiche K'Üstengrundlage stellen will, muß 
man ferner di:e gemeinwirtschaftlichen Belastungen der Bahn, wie Tarifzwang, 
Befördenmgszwang, Gleichheit der Tarif.e usw., berücksichtigen. Mein Kollege 
Pirath kam zu dem Ergebnis, daß diese zusätzlichen Belastungen etwa 200 Mil~ 
lionen DM im Jahre betragen. W,enn man nur ungefähr diese Kosten in Rech" 
nung stellt, ergibt sich die N'Ütwendigkeit, auch dem Kraftwagen entsprechende 
zusätzliche Lasten aufzuerlegen ... " 
Auch in seinem Y'ortrag in Saarbrücken 13) betonte B., daß eine Befriedigung 
des Prübl,ems Schtene-Straße nur möglich sei, wenn man dem Lastkraftwagen" 
verkehr die gleichen Startbedingungen und ähnliche soziale Verpflichtungen, wie 
sie seit Jahrz,ehnten für die Eisenbahn gelten, auf.erlege. Eine Ausgleichsabgabe 
sei zu diesem Zweck unv-ermeidlich, wobei allerdings deren Bemessungsgrund" 
lagen und Höhe noch sehr sorgfältig geprüft werden müßten. 
Im Dezember 1952 hielt B. in Köln ,einen grüß angelegten Y<ürtrag über "Die 
Stellung des Straßenverkehrs in der modernen Y,erkehrswirtschaft".H) B. he" 
dauert vor allem, daß die technischen Möglichkeiten des Kraftwagens, in wei~ 
testern Umfang ErgänzungsfunkHonen zur Eisenbahn durchzuführen, auf Grund 
der tatsächlichen Y,erkehrssituation stark gehemmt werden. Der Lastkraftwagen" 
verkehr habe in dünnen Y,erkehrsrelationen so hohe Selbstkosten, daß er Preise 
ve.r1angen müßte, welche die Wirtschaft solcher Gebiete nicht zu tragen vermöge. 
Die Bundesbahn hahe durch den Aufbau ihres Tarifsystems eine im volkswirt" 
schaftlichen und staatspolitischen Interesse liegende verbilligte Bedienung dieser 
verkehrsschwachen Gebiet,e, z. T. unter Selbstkosten, durchgeführt, und alle \Virt~ 
schaftszweige dieser Gebiete hätten sich seit Jahrzehnten auf diese Kosten" 
grundlage eingestellt. Der private Kraftwagen müsse seine Preise auf die Deckung 
der Kosten der einzdnen L,eistung absteHen, er könne daher unter den heutigen 
Umständen seine Aufgabe, die Eisenbahn weitgehend im Flächennahverkehr zu 
ergänzen oder auch zu ersetzen, in diesen Gebieten nicht erfüllen. B. wirft die 
Frage auf, ob nicht in der Zukunft durch eine staatliche Subventionierung des 
Kraftverkehrs in diesen Gebieten die ·erforderliche verbilligte Y,erkehrsbedienun<T 
ermöglicht werden soll. Im größeren v,erkehrspolitischen Zusammenhang bejaht 
~. die Ymschläge, durch ,eine gewisse Ausgleichsbelastung des Kraftwagens 
metwa gleiche K'Üstengrundlagen für Eisenbahn und Kraftwagen eins chI. des 
W,erkverkehrs zu 'ermöglichen. B. sagt: "W,enn nun -eindeutig feststeht, daß der 
eine dieser Partner, die Bundesbahn, mit Sonderaufgahen belastet ist, die der 
andere, der Kraftwagen, nicht zu tragen hat, dann bleibt nichts anderes übrig, 
als der Eisenbahn diese Sonderbelastungen entweder abzunehmen, d. h. auf den 
Staat zu übernehmen, 'Oder aber dem Kraftwagen auch diese Sonderbelastung 
~ufzuerlegen, ,entw'eder, so weit es möglich ist, r-eal oder sonst in Form einer geld" 
hchen Ausgleichsabgabe." Die Uebernahme der Kosten für diese Sonderbelastun" 
gen auf den Staatshaushalt sei für absehbare Zeit nicht möglich, sie sei aber auch 
als. Dauersubvention abzulehnen. "Bleibt als'Ü nur der andere W'eg der Aus" 
glelchsbelastung des Kraftwagens in Form einer Sondersteuer . .. Dieser Sonder" 
abg~be (etwa in Form .einer Sonderabgabe auf den Treibstoff oder -evt. diffc" 
renZiertel' Zuschläge zur Bef,örderungssteuer) müßte der gesamte Lastkraftwagen" 
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verkehr unterworf.en werden, Nah" wie F-ernverkehr dnsch!. des Werkverkehrs. 
Diese Sonderabgabe wäve an den Staat abzuführ·en und dürfte nicht als Steuer 
in den allgemeinen Staatssäckel fließen, sondern müßte als Zw,ecksteuer Ceine 
Art Straßennutzungssteuer) für Zwecke des Y,erkehrs v-erwendet werden, in der 
Wdse, daß der üherwiegende Teil derselhen den Ländern für die Straßenverkehrs" 
förderung, v'Ür allem für dte Förderung des LKW~Linienverkehrs in verkehrs" 
schwachen Gebi.eten, überwiesen würde. Die Abgabe würde damit dem Straßen" 
verk~~r selbst :ugute kommen. Um die Höhe der Ausgleichsabgaben feststelLen 
zu konnen, mußten genaue Untersuchungen über die tatsächliche Höhe der 
Kosten, die der Bundesbahn die Auflage ihrer Sonderleistungen verursacht, an" 
gestellt werden. Dann müßte ein Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gebiete 
der Kraftv,erkehrswirtschaft gefunden werden." B. fordert darüber hinaus daß 
die Förderung des Kraftwagenverkehrs in verkehrsschwachen Gebieten a~f die 
Dauer auf noch breiterer Basis geschehen müsse. In vielen Fällen werde hier der 
Y,erkehr so dünn sein, daß mit der regelmäßig,en Bedienung durch den Kraff" 
wagen nic.ht gerechnet werden könne. "So weit sich nicht durch Zuschüsse aus 
der an den Staat abzuführ,enden Ausgleic;hsabgabe hier dne hinreichende Y,er" 
kehr~bedie.nung durch den Kraftwagen ·durchführen ließe, wäre zu überlegen, 
ob mcht ,eme. Selbstv'erwaltungs'Ürganisati:on des Kraftwagens, ähnlich dem alten 
~KB, aber mtt ~och e~weiterten Aufgaben, die Möglichkeit böte, dnen gewissen 
mternen AusgleIch ZWIschen gut rentier,enden und weniger gut rentierenden bezw. 
Zuschußv,erkehr,en durch eine interne Umlage herbeizuführen ähnlich wie etwa 
ein Industriesyndikat gute mit schlechten Erträgen verrechnet u~d die Differenzen 
auf die Mitglieder umlegt. Auf diese W,eise könnte auch der Lastkraftwagen 
stärker in ein Ssytem gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen im Sinne einer 
globalen Kostenrechnung, ähnlich wie bei der Eisenbahn, eingegliedert werden 
und gemeinwirtschaftliche Aufgaben übernehmen, ohne daß ihm dabei die Ge~ 
fahr der Y,erstaatlichung droht '" Was den Personennahverkehr angeht, so 
müßte hier im 'öffentliCihen Y,erkehr des Autobusses diesem die Yerpflichttmg 
auferlegt werden, die Sozialtarife der Bundesbahn wenigstens in den Grundzügen 
zu übernehmen. So weit -er das tät-e, könnte Cl' von der Ausgleichsabgabe frei" 
gestellt werden ... " Die weiteren Ausfühnmgen, die B. in seinem Vortrag machte, 
sind von so großer grundsätzlicher Bedeutung, daß jedem Interessenten nur 
empfohlen werden kann, sie im Originaltext nac.hzulesen. 

5. Der Ylorschl.ag von Prof·ess,or Dr. Dr. Pirath 

Besonders ,eingehend hat auo,h Pi rat h den Gedanken der Ausgleichsabgabe 
erörtert,15) Ebenso wie Berkenkopf unterscheidet auch er zwischen einem "inne" 
ren" und "äußeren" Ausgleich. Das W-esen des inneren Ausgleichs sei, daß die 
Ausgleichsbeträg,e im Bereich <eines Wirtschaftszweiges erhoben werden, in dem 
sie auch zur Verteilung kommen. Das Wesen des äußeren Ausgleichs bestehe 
darin, daß für gemeinwirtsc,.haftliche Yerkehrsleistungen mit ihrer einnahme" 
ungünstigen K'Üstenstruktur von dritter Seite ein Ausgleich zur Deckung der 
Unterbilanz geboten wird. Was die unmittelbare Einschaltung des Staates in 
den Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Verkehrsarbeit durch Ersatz der hierbei 
'entstehenden Mehrkosten aus 'öffentlichen Mitteln angehe, so könne aus der 
Seltenheit 'eines derartigen unmittelbar,en Ausgleichs der Schluß gezogen werden, 
"daß prinzipiell dieser W,eg seitens der öffentlichen Hand nicht gesucht wird 
und w'Ühl in 'erster Linie deshalb abgelehnt wird, weil sich ein unübersichtliches 
Subventionswesen für eine gemeinwirtschaftliche Yerk,ehrsbedienung daraus enf" 
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wickeln würde". P. verweist auf die Versuche der letzten Jahr-e, "durch Aus" 
gleichsabgaben das Wrettbewerbsverhältnis zwischen der Schiene einerseits und 
der Wasserstraße und Straße andererseits gesünder zu gestalten und damit die 
beiden letzteren V-erkehrsmittel stärker an die gemeinwirtscnaftliche Verkehrs" 
bedienung zu binden, als es bisher der Fall war. Auf dieser Linie liegt einmal die 
Ausgleichskasse für die Frachtenbildung für Kohle nach Süddeutschland, die 
durch Ausgleichsabgaben der Schiffahrttrdbenden gebildet wird und die Be" 
dienung rohstofferner Gebiete auf dem Wasserwege erleichtern soll. Zweitens 
gehört hierher die vorgeschlagene Ausgleichsabgabe des Lastkraftwagenv-erkehrs, 
durch die offenbar die Eisenbahn für ihre gemein wirtschaftliche Verkehrs,< 
bedienung -entschädigt werden soll". P. erwähnt in diesem Zusammenhang den 
Vorschlag v'on Ministerialdirektor Professor B ra n d t, den Güterfernverkehr 
mit Kraftwagen in das gemeinwirtschaftliche Verkehrssystem zu Lande einzu" 
beziehen und zwar dadurch, daß der öffentliche und Werkgüterfernverkehr auf 
Straßen zu einer Abgabe zu verpflichten sei, offenbar um eine Ausgleichskasse 
zu schaffen vor allem zur Entschädigung der Eisenbahn für ihre gemeinwirt" 
schaftliche Verk-ehrsbedienung. "Auch diesem Vorschlag liegt der Gedanke zu" 
grunde, einen gerechten Grund zur Erhaltung der gemeinwirtschaftlichen Ver" 
kehrsbedienung zu schaffen, mit dem Ziel, -einen regionalen und tarifarischen 
Ausgleich zwischen wirtschaftsstarken und wirtschaftsschwachen Gebieten auf 
dem Transp'ortkostens-ektor zu erreichen." Als zweckmäßigste Lösung schlägt P. 
den inneren Ausgleic:h im Bereich des Verkehrsmittels nach dem Beispiel der 
Eisenbahn und der P,ost in Fmm der Dec:kung der Unterbilanz, die bei der 
Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Pflichten entsteht, durch Mehreinnahmen in 
anderen T'eilen des V-erl~ehrssystems vor. Die Durchführung dieses inneren Aus" 
gleichs werde im Straßenv,erkehr 'ebenso wie bei der Eisenbahn möglich sein, 
"wenn die einnahmegünstigen Transporte überall dort verwendet werden, wo der 
Lastkraftwagen aufgrund seiner technischen Eignung besondere Vorzüge für eine 
gemeinwirtscbaftliche Verkehrsbedienung aufweist". Für den Wasserstraßen" 
verkehr -empfiehlt P. ein ähnliches Verfahren, "bei dem allerdings der Ausgleich 
aus 'eigener Kraft und niaht durch Ausnutzung der gemeinwirtschaftlichen Ver" 
kehrsbedienung durch die Eisenbahn, wie es bei der Ausgleichskasse (für die 
Binnenschiffahrt) der Fall ist, gefunden werden muß". P. v-erweist sodann darauf, 
daß der Ferngüterverkehr der Eisenbahnen aller Länder der erklärte Ausgleichs" 
träger für den finanziellen Zuschußbetrieb der gemeinwirtschaftlichen Verkehrs" 
bedienung sei. "Es wäre ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit und positiver 
Koordinierung der V,erkehrsmittel, wenn auch die beiden anderen Verkehrsmittel, 
Straße und Wasserstraße, sich in ähnlichem Sinn der gemeinwirtschaftlichen Ver" 
kehrsbedienung zur Verfügung stellen würden und dabei ihr Ferngüterverkehr 
als Ausgleichsträger verwendet würde." P. erkennt die Schwierigkeiten, die sich 
aus der privatwirtschaftIichen Unternehmungsform dieser beiden Verkehrsträger 
ergeben, und er erwartet kaum, daß sie sich freiwillig für >eine derartige R-egelung 
entschließen werden. Daher "sind ihnen ges-etzliche Bindungen zu stellen, die 
unter Beibehaltung ihrer privatwirtschaftlichen Führung den gemeinwirtschaft" 
lichen Einsatz in ähnlichem Sinn, wie es die Eisenbahn bereits seit Jahrz,ehnten 
macht, gewährleisten". P. konkretisiert seinen Vorschlag wie folgt: "In formeller 
Hinsicht wäre nach dem Prinzip des inneren Ausgleichs im Güterfernverkehr 
der Straße (gewerblicher Verkehr und Werkv-erkehr) und Wasserstraße eine Aus" 
gleichsabgabe auf die Verkehrsleistungen zu erheben, durch die die beiden Ver" 
kehrsmittel in Stand gesetzt und verpflichtet werden, auch wirtschaftsschwache 
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Gebiete unter Selbstkosten zu bedienen. Die Erhebung und Verteilung der Aus" 
gleichsbeträge kann im Straßenverkehr durch das im Aufbau befindliche Bundes" 
amt für den Güterkraftv,erkehr ,erfolgen, im Wasserstraßenverkehr durch das 
Bundesv-erkehrsministerium, Abteilung Wasserstraßen, oder eine von ihm zu be" 
stimmende geschäftsführende W,asserstraßendirektion." Die Höhe der Abgabe 
soll sich nach dem Vmschlag von P. in einem ähnlichen Prozentsatz der Ein" 
nahmen im Güterfernverkehr bewegen wie bei den Eisenbahnen, "bei denen das 
Verhältnis zwischen betriebswirtschaftlicher und gemeinwirtschaftlicher Substanz 
jahrzehntelang ,erprobt worden ist und im Laufe der Zeit das gesunde dezen" 
tralisierte Wirtschafts" und Siedlungsbild in Deutschland mitgeschaffen hat, das 
zu erhalten ,eine primäre Aufgabe der V-erkehrspolitik ist". Für das Jahr 1951 
errechnet P. "als gemeinwirtschaftliche Belastung der Eisenbahn, hervorgerufen 
durch die Beförderungs" und Betri<!bspflicht. Bedienung wirtschaftsschwacher 
Gebiete und Berufsv.erkehr, ,einen Betrag von insgesamt 400 Mill. DM ohne 
politische Lasten, deren Erstattung durch den Staat unbestritten ist und in irge~d" 
einer Form durch dh'ekte Zahlungen erfolgen muß". Die Belastung durch gemelD" 
wirtschaftliche V,erkehrsbedienung stelle sich auf rd. 16°/0. P.empfiehlt, diesen 
gleichen Prozentsatz auf die Einnahmen im gewerblichen und W-erkgüterfernver" 
kehr zu erheben und den Betrag zur besseren Erschließung des platten Landes 
und vür allem der in ihm noch in hohem Maße vorhandenen eisenbahnfl'emden 
Gebiete durch Linienverkehr mit Omnibus und Lastkraftwagen zu verwenden. 
Bemerkenswert ist, daß P. bei seinem Vmschlag bezüglich der Verwendung der 
Ausgleichsabgabe nicht an deren Beschränkung auf den Güterfernverkehr, 
sondern an die V,erwendung im gesamten Bereich des Straßengüterverkehrs denkt. 
"Bei dieser Lösung würde der gewerbliche Verkehr Vorzüge vor dem Werk" 
verkehr im Nahv,erkehrsberdch gewinnen, der den Werkverk-ehr auf seine eigent .. 
liehe Domäne ,eines belebenden Elementes des Produktionsprozesses und Absatz,es I 

beschränken könnte." Im Wasserstraßenverkehr hält P. eine Ausgleichsabgabe 
von 8°10 auf den gesamten Güterfernverkehr für ausreichend. Was den Straßen" 
verkehr anlangt, S'o rechnet P. damit, daß sich bei der vorgeschlagenen Lösung 
der W.eftbewerb zwischen Schiene und Straße in gewissem Umfange von den 
starken Verkehrsströmen nach verkehrsschwachen Gebieten verschieben werde. 
Neben der Durchführung der von ihm vorgeschlagenen Lösung des inneren 
Ausgleichs der Belastungen durch die gemeinwirtschaftliche Verkehrsb:edient~ng, 
an der alle V,erkehrsmittel sich zu beteiligen hätten, fordert P. auch dIe GLeicl1" 
stellung und Verantwürtung für die Deckung des Kapitaldienstes für die Ver" 
kehrswege für alle Verkehrsmittel. Die Spezialisierung der Verkehrsarbe.it ode~ 
die zunehmende V,erteilung des V,erkehrsbedarfs auf mehrere VerkehrsmIttel sei 
nur dann für die Allgemeinheit von beslonderem Nutzen, "wenn im öffentlichen 
V'erkehrswesen ,eine ,echte V,erkehrseinheit der Binnenverkehrsmittel in einer die 
Gemeinwirtschaftlichkeit der Verkehrsbedienung garantierenden Hand zustande" 
kommen würde". Das starke Eindringen der Prinzipien der frei-en Marktwirtschaft 
in die Verkehrswirtschaft habe diese Entwicklung unmöglich gemacht und einen 
Zustand geschaffen, durch den letzten Endes eine gemeinwirtschaftliche Verkehrs" 
bedienung nur noch in zwei Alternativen denkbar ist: "Entweder alle Verkehrs" 
mittel werden ihr unterworfen, oder sie werden alle von ihr befreit. Nachdem die 
Lösung zur 'ersten Alternative nicht in -einem organisatorischen Zusammenschluß 
der Landverkehrsmittel gesucht und daher auch nicht gefunden wurde, trotzdem 
es verkehrspolitisch der einzig richtige Weg gewesen wäre, bleibt für sie kaum 
noch ein ,anderer W-eg als der eines inneren Ausgleichs für alle Verkehrsmittel." 
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6. Vorschläge des Wirtschafts" und Verkehrsministeriums 

Nordrhdn" W·est f al en 

Schon bald nach Antritt seines neuen Amtes im Wirtschafts" und Verkehrs." 
ministerium Nordrhein"W,estfalen hat Min."D~ddor Pr?fe~s~r .. B ~ a n d t .~ü 
großem Ernst und mit dem Willen zur unbedmgten Objekhvüat s1ch bemu t, 
L'ösungen des schwierigen Problems Schiene und Straße zu finden. Verfasser.ha~ 
diesem Experten ,erstmalig im Herbst 1951 den Vorschlag der Erhebung elller 
Ausgleichsabgabe vom gewerblichen Güterfernverkehr und vom W,~rkfed~: 
verkehr der Straße unterbreit'et. Im Zus~mmenh.ang mi~ ~en Beratungen ube~ord" 
Autobahnbenutzungsgebühr hat der fruhere Fmanzm1111ster des Landes N 
rheilvWestfalen den etwas abgeänderten Vorschlag am 9.11.1951 im Ple1bm 

des Bundesrates vertreten, und Brandt hat ihn dort näher begründet16
). ~in ha f e~ 

Jahr später am 5.6.1952 (mit Nachtrag vom 15.6. 1952), hat das Wlrt.~cha ts~ 
und Verkehrsministerium Nordrhein"Westfalen beim Bundesminister fur Vii" 
kehr und bei den Obersten V,erkehrsbehörden der Länder den Antrag geste t, 
das Problem der Erhebung dner Ausgleichsabgabe vom gewerblic.~en ~üte:flr~: 
verkehr und vom W,erkfernv,erkehr als Besprechungspunkt fur ~he na~'b '­
Verkehrsministerkonferenz vorzusehen. Noch bevor :eine Entscheldung. u

d
er 

diesen Antrag ,erfolgt war, nahm die Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr III er 
Presse und in dner Denkschrift17) gegen diesen Ant~~g Stellung. ~m Auftrage ';1~) 
Brandt bearbeitete V,erfasser sodann die schon erwahnte "Matenalsammlung cl 
die der Verkehrsministerkonfer,enz vom 10. und 11. Dezember 1952 in Dortm~n 
vorgelegt und auch zahlreichen anderen InstituUonen zugeleite: wurd:: DIese 
Materialsammlung ist die bisher wohl umfangreichste Veröffenthchung uber .. d~s 
in Rede stehende Gebiet. Es würde den Rahmen dieser Abhandlung volhg 
sprengen, wollte man auch nur versuchen, lediglich die wichtigsten Za.hlen un~ 
Gedankengänge wiederzugeben. Je nachdem, von weIe.hen. Altern~hven t;n 
Beträgen man ausgeht, ergibt sich auf Grund der g'emem~1rtschafthchen \i er~ 
pflichtungen und betriebsfremden Lasten der Bundesbahn em Gesam.tb.dastungs~ 
betrag, dessen Toleranz v,on über 400 Millionen DM bis fast 1 ~l.tlharde D~ 
jährlich reicht. Bezüglich der Verwendung des Aufkommens emeretwa. m 
Betracht zu ziehenden Ausgleichsabgabe enthält die Materialsammlung sl~h 
jedweden konheten Vorschlages. Auf Grund eines Vortrages v'Ün Brandt, m 
dem die bedeutsamsten Gesichtspunkte des Problems plastisch hervorgehoben 
wurden, hat die V,erkehrsministerkonferenz einstimmig eine Entschließung an" 
genommen die auch vom Bundesminister für Verkehr gebilligt wurde. In der 
Entschließ~ng wird bejaht, daß das Pr'Üblem der gemeinwmschaftlichen .. Ver" 
pflichtungen und betriebsfremden Lasten d:~r Bundesbahn einer ge.~echten Losung 
bedarf. Die genauere Feststellung der Hohe der Belastungsbetrag: solle d~rch 
einen besonderen Sachvlerständigenausschuß erf'olgen. Nach Durchfuhrung (heses 
ersten Tdls seiner Gesamtaufgabe solle der Ausschuß durch Heranziehung von 
Vertretern der in ihm zunächst noch nicht v'Üllzählig vertretenen Länder sowie 
von Beauftragten der Verkehrsträger und der Wirtschaft ergänzt werden. Der 
erweiterte Ausschuß solle schließlich seinen Bericht mit Folgerungen, V ow 
schlägen und Anregungen der V,erkehrsministerkonferenz vorlegen. 

Nachdem das Wirtschafts" und Verkehrsministerium Nordrhein"W·estfalen erst" 
malig Ende 1951 und dann erneut Mitte 1952 das Ausgleichsabgabenproblem 
zur verkehrsp'olitischen Diskussion gestellt hatte, haben sich die interessierten 
Kreise des In" und Auslandes in zeitweilig äußerst lebhaften Erörterungen 
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bemüht, die aufg,eworf,enen Fragen zu prüfen und zu klären. Im zweiten Halb" 
jahr 1952 hat die Fachpresse diesem Thema zahllose Spalten gewidmet. Es kann 
nicht Sinn dieser Abhandlung sein, auch nur auszugsweise die Stimmen, die sich 
für oder wider äußerten, anzuführen. Soweit es sich um ernsthafte Ueberlegungen 
handelte, sind sie 'Ohnedies in der "Materialsammlung" gewürdigt worden. In 
dieser Materialsammlung wurden auch Punkt für Punkt die Ausführungen jener 
ohen zitierten Denkschrift der Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr geprüft und 
auf den wahr·en Sachv,erhalt zurückgeführt. Bis heute liegt keinerlei Widerlegung 
der in der Materialsammlung getroffenen Feststellungen vor. B rau n ergeht in 
seinem Aufsatz 19) nicht auf die Materialsammlung ein und verwendet überholte 
Zahlen und Argumente; vielleicht kannt,e er im Augenblick seiner Niederschrift 
die Materialsammlung noch nicht. V,erwunderlich ist aber, wenn noch im Mai 1953 
die Z,entralarbeitsgemeinschaft des Straßenv,erkehrsgewerbes in ,einer Antwort auf 
eine Veröffentlichung des V ,erfassers 20) }ene Denkschrift der Arbeitsgemeinschaft 
Güterfernv,erkehr zitiert und daran die Bemerkung knüpft, daß "man diese Dar" 
legungen nicht zu ,entkräften v,ermochte" - 'Ühne auch nur mit einem Wort die 
"Materialsammlung" zu erwähnen21). 

7. V>O r s eh 1 ag von Mi ni s t e ri a 1 dir ,e k t or Pro fes so r B ra nd t 

Dem Wirken dieses Mannes v'erdankt die deutsche Verkehrspolitik der Nach" 
kriegszeit wertv'Ülle Erkenntnisse, Anregungen und Vorschläge. Die Bedeutung 
des Ausgleichsprinzips im V,erkehr und die Möglichkeiten, die sich im Ausgleichs" 
abgabenproblem anbieten, hat ,er v,on Anfang an lerkannt. So nimmt es nicht 
wunder, wenn dieserV,erkdlIsexperte schon bald nach der Dortmunder V erkehrs~ 
ministerkonferenz dne Abhandlung22) veröffentlichte, in der er sich mit dem 
Gedanken der Ausgleichsabgabe eingehend auseinandersetzte. B. untersucht die 
gegenwärtige Lage der Bundesbahn, das Eisenbahntarifsystem unter dem Gesichts;< 
punkt der Standortbedingungen der deutschen V,olkswirtschaft und den Güter .. 
verkehr v'Ün Schiene und Straße unter dem Einfluß der deutschen Tarifpolitik. 
Sodann ,erörtert B. den Umfang der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen 
und betriebsfr·emden Lasten der Bundesbahn und die wichtigsten Ausgleichs," 
alternativen. Unter dem Titel "Ausgleichsabgaben als Lösung der Verkehrskrise" 
werden auch die Auffassungen von Berkenkopf und Pirath zitiert. Brandt will den 
Feststellungen und Vmschlägen des Sachverständigen ausschusses nicht vorgreifen, 
sondern beschränkt sich darauf, 'einige wesentliche Gesichtspunkte darzulegen. 
Er befaßt sich zunächst mit den sozialen Personentarifen der Bundesbahn und 
erklärt, daß kein Grund bestehe, für ihre Abgeltung allein den Lastkraftwagen" 
Güterfernv.erkehr in Betracht zu ziehen. Er erwähnt dann gewisse Auffassungen, 
in denen der Standpunkt vertreten wird, daß die infolge der Gewähnmg von 
sozialen P,ersonentarif.en entstehenden Einnahmevlerluste von denjenigen Werken 
an die Bundesbahn zu bezahlen seien, deren Arbeiter und Angestellten den Nutzen 
aus den Sozialtarifen ziehen. Es werde ,eine wichtige Aufgabe sein, zu klären, 
ob die Unternehmungen oder 'etwa die kommunalen Gemeinwesen 'Oder dile 
Allgemeinheit diese Zahlungen an die Bundesbahn zu leisten haben. B. verweist 
ferner auf Auffassungen, die es ablehnen, auch die sonstigen gemeinwirtschaft" 
lichen Verpflichtungen - wie ,etwa die Betriebs .. und Beförderungspflicht, die 
Gewährung von Ausnahmegütertarifen, mit Ausnahme der Vorhaltung einer 
Transportreserve - vom Lastkraftwagen"GUterfernverkehr abzugelten, sondern 
befürworten, daß sie v,on der· Wirtschaft selbst unmittelbar an die Bundesbahn 

. geldlich abzugleichen seien. B. meint: "Aber es würde in einer solchen R,egelung 
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keine vollbefriedigende Lösung erblickt werden können, da der Lastkraftwagen" 
Güterfernverkehr als unmittelbarer Konkurrent der Bundesbahn von jenen ge" 
meinwirtschaftlichen V,erpflichtungen frei ist und gerade aus der Nichtbindung 
an die gleichen Pflichten einen besonderen privatwirtschaftlichen Nutzen zieht." 
Mit der u. a. auch v'Om gewerblichen Güterfernverkcehr aufgeworfenen Frage, 
ob nicht im Falle der Einführung einer Ausgleichsabgabe an deren Aufbringung 
alle mit der Bundesbahn in Konkurrenz stehenden Verkehrsträger - Binnen", 
schiffahrt, Kraftwagenpersonenv-erkehr - zu beteiligen seien, setzt B. sich nicht 
auseinander, sondern überläßt die Stellungnahme dem Sachv,erständigenausschuß. 
Wesentlich sei die Frage, ob die Ausgleichszahlungenetwa der Staatskasse, der 
Bundesbahn 'Oder einer besonderen Ausgleichskasse innerhalb des Güterkraft" 
verkehrs selbst zugeführt werden sollten. Für jede dieser Ausgleichsarten ergebe 
sich wenn die Wdtbewerbsgleichheit für die Eisenbahn ,erzielt werden soll, ein 
gan~ anderer Betrag. Als einen der Kerngedanken der Ausgleichsabgabe führt 
B. fdgende Ueberlegung an: "Sowohl der gewerbliche als auch der Werkfern" 
verkehr betätigen sich bevorzugt in günstigen V,erkehrsrelationen, z. B. zwischen 
Knotenpunkten des V,erkcehrs. Gerade hier stehen sie in stärkster Konkurrenz 
mit der Schiene, was sich darin ausprägt, daß die Auslastung der Lastkraftwagen 
auf diesen Strecken regelmäßig eine bessere ist als bei der Bahn. Die Unterß 
nehmer, die sich auf diesen Hauptverkehrsstrecken - gleichgültig ob im gewerb 
lichen oder im W-erkfernv-erkcehr - betätigen, schaffen sich dadurch übersteigerte 
Differentialgewinne (oder beim W-erkfernverkehr übersteigerte Differential" 
Kostenersparnisse). Die Unternehmer jedoch, die lediglich oder vorwiegend auf 
die Verkcehrsbedienung von Nebenstreckcen angewiesen sind, ringen nicht selten 
um das Existenzminimum, weil sie ihre Fahrzeuge nicht im gleichen Grade aus" 
lasten und nicht annähernd die gleichen Jahresleistungenerbringen können wie 
die Unternehmer auf den Hauptverkehrsstrecken." B. stellt in diesen Ausfüh" 
rungen und an diesem Beispiel den überrentierenden Verkcehr dem nicht genügend 
rentierenden Verkehr gegenüber und will auch die folgenden Ausführungen in 
diesem Sinne verstanden wissen: "Ebenso wie die Bundesbahn nicht immer aus 
den Einnahmen der Nebenstreckcen die auf diese Str,ecken entfallenden Kosten 
voll zu decken vermag, liegt 'der Gedanke nahe, den Lastkraftwagenunternehmern 
der Nebenstreckcen in F'Orm einer Vorabschöpfung der übersteigerten Gewinne 
der auf den Hauptstrecken tätigen Unternehmer einen Ausgleich zu gewähren. 
Auf diese Weise könnte das Existenzminimum auch derjenigen konzessionierten 
Unternehmer gesichert werden, die bei den gegenwärtigen V,erhältnissen keine 
ausreichende Ausgleichsmöglichkeit besitz-en, ja, 'es könnte sogar der Anreiz 
geschaffen werden, daß sich ein Teil der gegenwärtig auf Hauptstrecken tätigen 
Unternehmer von diesen ab" und der V,erkehrsbedienung der Nebenstrecken 
zuwendet." DaßB. nicht lediglich den Hauptstreckenverkehr dem Nebenstrecken" 
verkehr, sondern in umfassenderer \'Veise den überrenüerenden dem nicht genügend 
rentierenden Verkehr gegenüberstellen will, zeigt sich unmißv-erständlich in den 
folgenden Ausführungen: "Die Ausgleichsabgabe würde diesen organischen 
Ordnungsgedanken allerdings nur dann zu fördern vermögen, wenn sie nicht 
schematisch je beförderte Tonne oder je Tonnenkilometer, sondern erst von einer 
gewissen Menge beförderter Güter oder geleisteter Tonnenkilometer, besser noch 
von einer gewissen Höhe erzielter Frachteinnahmen (oder beim Werkfernverkehr 
ersparter Frachtkosten) an erhoben würde, weil dadurch die übersteigerten 
Differentialgewinne am besten herangezogen werden können. Selbstverständlich 
müßten hierbei Zahl und Nutzlastkapazität der konzessionierten Lastkraftwagen 
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der Unternehmer des gewerblichen Güterfernverkehrs sowie Zahl und Nutzlast" 
kapazität der Lastkraftwagen des W-erkfernverkehrs - diese etwa im V,erhältnis 
zu Art und Größe des Unternehmens - in angemessener W,eise berücksichtigt 
werden." So dann verweist B. auf die Bundesanstalt für den Güterfernv,erkehr, 
der demnächst laufend die ,erforderlichen Zahlenunterlagen zur VIerfügung stehen 
werden. - Der andere W-eg könnt,e sich, so meint B., in der unmittelbaren Her" 
gabe ,eines T,eiles ,oder des ganz,en Aufkommens der Ausgleichsabgabe an die 
Bundesbahn anbieten. In diesem Fall würde sich rein arithmetisch die Wirkung 
ergeben, daß die Ausgleichsabgaben dann nicht gleich hoch bemessen zu werden 
brauchten wie hei einer V'erw,endung des Aufkommens innerhalb des Lastkraft", 
wagen "Güterfernvlerkehrs in dem dargelegten Sinne ,oder für Straßenbauaufgaben 
usw. B. gibt dann zu bedenken: "Der W,erkfernverkehr wird verständlicher" 
weise kaum geneigt sein, durch seine Ausgleichsabgaben den gewerblichen Güter" 
fernv-erkehr, sei 'es auch nur den auf Nebenstrecken tätigen, zu subventionieren. 
Zwar bedeutet der W·erkfernverkehr auch dne Konkurrenz für den gewerblichen 
Güterfernv,erkehr, in stärkerem Grade aber konkurr,enziert er die Schiene. Man 
wird daher erwägen müssen, ob das Aufkommen aus der Ausgleichsabgabe des 
W'erkfernv,erkehrs nicht von vornher-ein der Bundesb.ahn zugeführt werden 
sollte. Beide VerwendungswIege würden dem Ausgleichsprinzip zu dienen ver" 
mögen und zu einer ,organischen Entwirrung des Konkurrenzkampf.es führen 
können ... " Abschließend fordert B. den Vorstand und den Verwaltungsrat 
der Deutschen Bundesbahn auf, klare und ,entschiedene Vorschläge vorzulegen. 
Daß. B. aUen aufrichtigen Lösungsversuchen konziliant ,cntgegensieht, gibt er 
deuthch zu erkennen: "Ob Ausgleichsabgaben die ,einzige Lösung der Verkehrs" 
k:ise sind, soll hier nicht bejaht werden. Nach allen Ueberlegungen aber, die 
bisher von der V,erkehrswissenschaft angestellt und nach den Lösungen, die in 
gewissen Auslandsstaaten gefunden worden sind, werden Ausgleichsabgaben in 
der einen oder anderen Form doch zur Anwendung kommen müssen. Nochmals 
aber sei die Notwendigkeit betont, daß, während der auf der Vcrkehrsministcr.. 
konferenz beschlossene Ausschuß seine Arbeiten durchführt, die Bundesb.lhn 
selbst sich an die Spitz'e der Bestrebungen stellen muß, die ihr und der deutschen 
V,olkswirtschaft zu helfen vIermögen." - Wie die neueren Erdgnisse in der 
deutschen V,erkehrspolitik bewies,en haben, scheint diese Anregung auf fntcht .. 
baren Boden gefallen zu sein. 

IH.Analyse Ider Vorschläge 
Um ,eine Grundlage für dk von B l' a n d t angeregte öffentliche Diskussion und 
einen Ueberblick für die Tätigkeit des Sachverständigenausschusses zu schaffen, 
empfiehlt ,es sich, den Inhalt der einzelnen Vorschläge in einer gedrängten U eber" 
sicht schematisch darzustellen. Es ist unmöglich, in -einem solchen Schema alle 
Gemeinsamkeiten, Differenzierungen und Abweichungen der Vorschläge voll" 
ständig und eindeutig wiederzugeben. Insbesondere können darin nicht alle 
Alternativ,en, mit denen die Autoren ihr-e Vorschläge versehen haben, erfaßt 
werden. Die Unterscheidung,en zwischen ,,-externem" und "internem" Ausgleich 
sind nicht überall scharf gegeneinander abgegrenzt. Dem prüfenden Blick bietet 
die Gesamtheit der Vorschläge mehr Gemeinsamkeiten als Abwdchungen oder 
gar Gegensätzlichkeiten. Zur eigenen Urteilsbildung der Leser empfiehlt sich die 
Lektüre der miginalen V,orschläge der Autor-en, der,en Fassung in den vermerkten 
Quellen zur Verfügung steht. 

.Hg 5 
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Thesen und Vorschläge Berkenkopf Brandt I'irath Böhm Helfridl 

Hat die Bundesbahn besondere gemein .. 
wirtschaft!. und betriebsfr>emde Lasten 
gegenüber den übrigen Yerkehrsarten? 

Gldchstellung der Wdtbewerbsgrund,:: 
lagen erforderlich? 

Wird hierzu lediglich K,ostenerhöhung 
der übrigen Verkehrsträger angestr,ebt? 

Oder wird >ein Ausgleichssystem befür .. 
wortet? 

Wird zugleichi oder ,ersatzweise die 
Einführung der gemeinwirtschaftlichen 
Y>erkehrsbedienung empfohlen: 
für den gewerb!. Güterfernverkehr? 

für den gewerb!. Güternahv,erkehr? 
für die Binnenschiffahrt? 

Ist die baldige Einführung der gemein~ 
wirtschaftlichen Yerkehrsbedienung 
bei den vorstehenden Y>erkehrsarten 
wahrscheinlich? 

Erhebung einer Ausgleichsabgabe: 
vom gewerblichen Güterfernverkehr? . 

vom W>erkgüferfernverkehr? 
vom gewerblichen Güternahverkehr? 

ja 

ja 

nein 

ja 

ja 

ja 
nein 

nein 

ja 

ja 
ja 
ja vom W>erkgüternahverkehr? 

vom Omnibusverkehr? . alternativ 

von der Binnenschiffahrt? . 
von der Wirtschaft? 

Wird Zweckbindung des Ausgleichs~ 
abgaben,::Aufkommens ,empfohlen: 
zur Yerwendung des Aufkommens 

nein 
? 

vom gewerblichen Güterfernv>erkehr: 
nur innerhalb dieses Verkehrszweiges? nein 
auch innerhalb des gewerblichen Güter .. 
nahverkehrs? ja 

ja 

ja 

nein 

ja 

ja 

? 
? 

nein 

ja 
(nur vom 

ertragreld,en) 

ja 
? 
? 
? 

nein 
alternativ 

ja 

nein 

'oder zur Abgabe des ganzen ,oder eines 
Teils des Aufkommens an die Bundes~ 
b h ? alternativ alternativ 
an. . (I. gemeIn, 

zur Verwendung des Aufkommens vom 
Werkfernverkehr: 
nur für Straßenverkehrszwecke? . 

wlnsmaftl. 
Verkehr) 

ja 

oder zur Abfühnmg an die Bundes,:: 
b h ? alternativ an. . . . . . . . . . (f. gemeIn, 

wlnsdlaftl. 
Verkehr) 

nein 

ja 

ja 

ja 

nein 

ja 

ja 

ja 
ja 

nein 

ja 

ja 
nein 
nein 

? 
ja 
? 

nein 

ja 

nein 

ja 

nein 

ja 

ja 

nein 

ja 

? 

? 
? 

? 

ja 

ja 
ja 
? 
? 
? 
? 

? 

? 

? 

? 

? 

ja 

ja 

nein 

ja 

ja 
(wo angängig) 

? 
? 

nein 

ja 

ja 
? 
? 
? 
? 
? 

? 

? 

nein 

? 

? 
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Thesen und Vorschläge Berkenkopf Brand Plrath Böhm Helfrlch 

zur Yerwendung des Ausgleichsab 
gaben,::Aufkommens aus dem F>ernver .. 
kehr der Binnenschiffahrt: 
nur innerhalb der Binnenschiffahrt? 
oder auch an Schiene und Straße? 

Bezweckt das Ausgleichsabgabensystem: 
nur die Verbesserung der Wdtbewerbs~ 
grundlagen der Bundesbahn? . . . 
oder auch den internen Ausgleich 
innerhalb der einzelnen Y,erkehrsarten? 
und die Stärkung des Flächen,::, Abseits~ 
und weniger ,ertragreichen Y,erkehrs? 

Kommt an Stelle v,on Ausgleichsabgaben 
'Oder neben ihnen die Differenzierung 
der Beförderungssteuer in Betracht? . 

Soll die Berechnung der Ausgleichs,:: 
abgabe des gewerb!. und WerbGüter" 
f,ernv,erk,ehrs ,erfolgen: 
in der Bundesanstalt für den GUter" 
fernverkehr? 
oder durch dne Ausgleichskasse als 
Organ der Selbstverwaltung des Kraft" 
verkehrs? 

Süll die Zuteilung von Mitteln des Aus" 
gleichsaufkommens des gewerb!. Güter~ 
fernver k>ehrs >erfolgen: 
durch die Bundesanstalt für den Güter,:: 
fernverkehr? . 
'Oder durch >eine Ausgleichskasse der 
Selbstverwaltung des Kraftverkehrs? 

Erhebung lind Verteilung der Ausgleichs::: 
beträge der Binnenschiffahrt durch 
BYM (Abt. Wasserstraßen) 'Oder eine 
geschäftsführende Wasserstraßen::: 

nein 

ja 

ja 

ja 

? 

ja 

? 

ja 

nein 

ja 

ja 

vorwiegend 
ja 

Bel Zubringe" 
dienst: Ja 

nein 

ja 

ja 

alternativ ? 

ja ja 

alternativ ? 

olternatlv ja 

? ? 

direktion? . ja 

nein nein 

? ja 

ja ja 

? ja 

? ? 

? ? 

? ? 

? ? 

Alle Autoren bejahen, daß die Bundesbahn gegenüber den anderen Verkehrs,:: 
trägern mit besonderen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und betriebs" 
fremden Auflagen belastet, dadurch im Wdtbewerb empfindlich benachteiligt 
und daß eine Gleichstellung der Wettbewerbsgrundlagen ,erforderlich ist. Nicht 
ein einziger Autor strebt dieses Ziel über den W'eg der reinen Kostenerhöhung 
der übrigen Y,erkehrsträger an, alle Autoren befürworten vidmehr ein AuS::' 
gleichssystem. Innerhalb dieses Ausgleiches empfehlen die Autoren die Ueber,:: 
nahme der gemeinwirtschaftlichen Y'erkdlrsbedienung auch durch den gewerb .. 
lichen Straßengüterfernverkehr, teils sogar durch den gewerblichen Straßen::: 
güternahverkehr und durch die Binnenschiffahrt. Die Autoren halten aber die 
alsbaldige Uebernahme >einer gemeinwirtschaftlichen Y,erkehrsbedienung - ähn .. 
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lich wie bei der Bundesbahn -- durch clieanderen V,erkehr~träger nicht für 
h h · I' h S·· hla' gen daher die Erhebung von AusgleIchsabgaben vor. wa rsc em IC. xe sc· b .' d M' II 

Solche Ausgleichsabgaben sollen nach ü eremshmmen eremun~ a er Autoren 
sowohl vom gewerblichen Güterfernverkehr, als auch v'Üm W~rkguterfernv'e~'kehr 
erhoben werden. B r Cl n cl t will jedoch nur?en ertragr~lchen gewerblIchen 
G"t f k h Ausgleichsabgabe heranz1ehen, vorwlegend den Haupt" u ·erernver e r zur . h d • bl' h G" 
t k k h B "gll'ch der HeranZle ung es g,-wer lC en uternallv'er~ s rec ,env,er e r.ezu' . h b b . d' ~ 

kehrs und des Werkgüternahvlerkehrs zur Ausglelc sa ga e lS~ le A~ffassung 
einiger Aut'Üren nicht eindeutig erkennbar, B ~ Cl n cl t .und P 1 rat h Jedenfalls 
bef" t . . ht Den Omnibusverkehr wunscht em Autor der Ausgleichs" urworen SIe mc . h b 'h M' . 
abgabe zu unterwerfen, die übrigen ~utoren. a e~ 1 re ~~nun~ l11C~t off.e.n" 
gelegt. Auch bezüglich der Binnenschiffah~t smd cll~ Vorschlage .mcht em.deuhg. 
B 'e r ke n k'Ü pfund B ra n cl t verneinen dIe Hera~Z1ehung d~r Bmnensclllffahrt, 
Pi rat h vertritt die Auffassung, daß die Binnenschlffahr.~ den mternen Ausgleich, 
d . b 't' t t z B bezu"glich der Kohle nach Suddeutschland - prakti" en SIe erel s Je z -- . . I . h d . 
ziert modifizieren und vIerbessern süll. Im 'externen Ausgelc er Bmnenschiff" 
fahrt sollen von Fall zu Fall die Zubringerdienste von Schiene und Straße mit" 
berücksichtigt werden. Die Autoren sind sich im Grundsatz da:üb~r einig, daß 
die Zweckbindung des Ausgleichsabgaben~Aufkommens erforderhch ,1st, w.e~m die 
angestrebten VIerkehrspolitischen Ziele lerrelcht werden soUen. W·as dIe Pohhschen 
P,ersonallasten der Bundesbahn anlangt, so empfehlen sie ihre Uebernahme auf 
den Bundeshaushalt nicht die anteilige Aufgliederung auf die Verkehrsträger. 
B ra nd t stellt auch den Gedanken zur Erörterung, ob nicht die Wirtschaft selbst 
oder die l<!ommunen die zusätzlichen Kosten für den Berufsverkehr der Bundes" 
bahn übernehmen sollen. Bezüglich der gemeinwirtschaft1.iche~. Bedienung im 
Güterverkehr der Bundesbahn wünscht B r .1 nd t ebenfalls die Prufung der Frage, 
ob die besonderen K'Üsten hierfür unmittelbar von der Wirtschaft aufzubringen 
sind. Allerdings soUen der gewerbliche Güterfernverk'ehr und. der Werkgütev 
fernverkehr auch bei Bejahung dieser Frage von. der AusgleIchsabgabe nicht 
völlig freibleiben. Während B ra n d ~ das Ausgl.elchsabgaben"A~fkommen des 
gewerblichen Güterfernverkehrs nur mnerhalb dIeses .Benlfsz~elges selbst zur 
Verwendung bringen will, vor allem zur Stärkung des ~m Abseltsverkel~r tät.igen 
Unternehmertums wünschen Be r k e n k 0 pfund PI rat h, daß TeIle dIeses 
Aufkommens auch zur Hebung des gewerblichen Güternahverkehrs verwendet 
werden. B le r ke n klO pfund B ra n d t erwägen nur alternativ die Abgabe 
dnes Tdls des Aufkommens des gewerblichen Güterfernverkehrs an die Bundes. 
bahn. Beachtenswert ist der Hinweis von B ra n d t, daß in diesem Fall die 
Abgabe nicht gleich hoch bemessen zu werden br.aucht wie bei yerwendung des 
Aufkommens ausschließlich innerhalb des gewerbhchen Straßenguterfernverkehrs, 
Eine vom Verfasser vorgenommene alternative Berechnun.g ha.tergeb~n, daß zur 
Herstellung der Gleichgewichtslage in de: Konkurren.zsltuat~'?n :wlsche.n dem 
Güterverkehr der Schiene und der Straße m der Tat 'em betrachthch genng('!res 
Aufkommen an Ausgleichsabgaben genügt als bei Verwendung des vollen Auf", 
kommens ausschließlich für Zwecke des Straßenverkehrs. Das Aufkommen aus 
der Ausgleichsabgabe des W,erkgüterfernverkehrs soll nach Auffassung von 
B r a n d t am zweckmäßigsten voll der Bundesbahn zugute kommen. Be r k e n '" 
ko p f zieht eine alternative V,erwendung in Betracht, Pi rat h empfiehlt -
soweit erkennbar -- die V,erwendung nur für Straßenv,erkehrszwecke. Pi rat h, 
der als 'einziger auch die Binnenschiffahrt heranzuziehen wünscht, befürwortet 
die Verwendung dieses Ausgleichsabgaben"Aufkommens vorwiegend innerhalb 
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der Binnenschiffahrt selbst, will aber dort, wo Schiene und Straße Zubringer .. 
di:enst leisten, diese nicht leer ausgehen lassen. Alle Autoren verneinen, daß es 
ihnen bei ihren Vorschläg,en lediglich um die Verbesslerung der Wdtbewerbs:> 
grundlagen der Bundesbahn geht. Sie bejahen vielmehr, daß ihnen ebenso viel 
oder mehr an der Ermöglichung eines internen AusgLeichs innerhalb der einzelnen 
V,erkehrsarkn und insbesonder,e an der·Stärkung des Fläclien .. , Abseits" und des 
g,egenwärtig wenig,er lertragrdchen V,erkdlfs liegt. Mehrere Autoren erwägen zur 
Erreichung dieser Ziele auch die DiHerenzierung der Beförderungssteuer. In 
organisatorischer Hinsicht schlagen einige Aut,oren für die Enechnung der Aus .. 
gleichsabgaben des Güterfernverkehrs, teils auch für dLe V,erteilung der Mittel, 
die Bundesanstalt für den Güt,erf·ernv,erk,ehr vor, Be r k 'e n ko p f hält eine Aus .. 
gleichskasse der Selbstverwaltung des Kraftverkehrs für mehr geeignet, andere 
Autoren haben sich zu dieser Frage nicht geäußert. Nicht erkennbar ist, wo 
die Berechnung 'etwaiger Ausgleichsabgaben des gewerblichen Güternahverkehrs, 
des Werkgüternahv,erkehrs und des Omnibusverkehrs und durch welche Stelle 
die Verteilung der Mittel erfolgen soll. Die von P i rat h vmgeschlagene Aus,: 
gleichsabgabe der Binnenschiffahrt soll durch das BundesverkehrsministeriulU 
oder eine geschäftsführ,ende Wass,erstraßendirektion erhoben und verteilt werden. 

IV. Einige Stellungnahmen zu den Ausgleichsabgaben=Vorschlägen 
Soweit Stellungnahmen zu den Vorschlägen aus der Zeit vor der Dortmunder 
Verkehrsministerkonfer,enz vmliegen, sind sie an früherer Stelle bereits behandelt 
worden. Nachstehend sollen kurz nur einige Stellungnahmen angeführt werden, 
die sich auf die neuer,en Vorschläge beziehen. 

1. Gewerkschaft,en 
Die Gewlerkschaft OeHentliche Dienste, Transport und V,erkehr hat sich zur 
V,erkehrspolitik schon 1951 in grundsätzlicher Weise geäußert. 22) Doch findet 
sich darin kein Hinweis auf das Problem der Ausgleichsabgabe. Dagegen hat sich 
S eh m i d t vor kurzem in dem Organ des Bundesvorstandes des Deutschen Ge .. 
werkschaftsbundes 23) sehr ,eingehend über das Thema "Zur Dringlichkeit ge .. 
meinwirtschaftlicher V,erkehrsordnung" ausgelass'en. Er untersucht zunächst die 
Standortstruktur als R'esultante des Verkehrssystems, weist dann die Notwendig~ 
keit einer räumlich dezentralisierenden Verkehrspolitik zugunsten der Rand .. 
gebiete nach,. behandelt anschließend die Frage, ob im heutigen Verkehrssystem 
ein gemeinwirtschaftlicher Standortausgleich weiterhin möglich ist, um schließ .. 
lieh das Erfordernis der Marktr,egulierung 'herauszustellen und Ziel sowie 
Zwischenstadien aufzuz'eigen. 

Unter Verweis auf Pr e d ö h 124) geht S. von den F,eststdlungen der naHonal" 
ökonomischen Theorie aus, daß es ohne R,egulierung eine Ordnung im V,erkehrs .. 
wesen nicht geben kann. Unter dem Gesichtspunkt des Koordinationsproblems 
bleibe nur übrig, das gesamte Binnenverkehrswes'en als ,einen Markt - oder 
besser als ,einen Zusammenhang von Märkten, die durch weitgehende Substi::: 
tuHonsmöglichkeiten miteinander verbunden sind -- zu betrachten. Die Ver" 
fassung des Marktes sei teils monopolistisch, teils oligopolistisch. Daraus ergebe 
sich d1e "Aufgabe, diese Marktverfassung durch eine staatlich geordnete, ge .. 
bundene Konkurrenz zu ersetzen"25), wobei diese Regulienmg "gleichzeitig die 
gemeinwirtschaftlichen Zwecksetzungen zu gewährleisten" hat. Für den Markt::: 
theoretiker sei durch bloße Herstellung "gleicher Startbedingungen" für alle 
Konkurrenten 'eine Ordnung nicht möglich. Das Problem der Zurechnung der 
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Kosten des Verkehrs sei noch nicht gelöst. Eine Verkehrsteilung nach dem Maß" 
stab der jeweiligen Transportentferrrung, einer Einteilung der Güter, nach be" 
,s~immten Verkehrsverbindungen oder nach regionalen Prinzipien richte sich gegen 
<:he Dynamik des technischen Fortschritts, würge den Zwang zur RationalisierunCT 
ab und belaste die VlOlkswirtschaft mit überhöhten Betriebs,: und Investitions: 
kosten. Eine nach den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten strebende Lö,: 
sung müsse geschaffen werden. Die heute kurzfristig zu schaffende Notlösuncr 
zugunsten der Bundesbahn dürfe dieses Ziel nicht verbauen, sie könne nur ein~ 
Uebergangslösung sein. Ebensowenig wie die "Aufgabenteilung" könne ein 
finanzieller "äußerer Ausgleich" aus den Mitteln des Fiskus zweckmäßig Cl''' 

scheinen (abgesehen von den sogenannten politischen und soQnstigen KricCTs,: 
lasten der Bahn). S. beschreibt kurz den Vorschlag von Pi rat h und gibt ';U 
bedenken, daß sich hier - jedenfalls auf der Straße - wieder das hekannte 
Kostenzurechnungsproblem stellt. S. führt dann aus: "Konsequenter als Piraths 
"innerer Ausgleich" ist dne Variante des von B ra nd t wiederholt vorgeh'agcnen 
V,orschlags einer Ausgleichsabgabe auf den Straßengüterverkehr (einschließlich 
Werkverkehr), nach der Brandt diese Ausgleichsabgabe unmittelbar der Bahn 
zufli:eßen lassen will. Brandt rechnet - im Gegensatz zu Pirath - nicht mehr 
mit der politischen Durchsetzbarkeit einer Zwangsorganisation auf der Straße 
mit allgemeiner Betriebs,: und Befördenmgspflicht (etwa in Gestalt des früher,en 
Reichs,:Kraftwagen,:Betriebsv,erbandes RKB), ,er bezeichnet seinen VorschlaO' 
lediglich als Alternative zu dieser versäumten Lösung. Wenn aber unter de;;' 
obwaltenden politischen Umständen dn Neo,:RKB zur Zeit nicht zu eneichen 
ist, so wird die Brandtsche Ausgleichsabgabe auf noch größere politische Hinder,: 
nisse stoßen. Zu Unrecht." S. fordert: "Soweit und solange die V,erkehrsträger 
an den gemeinwirtschaftlichen Lasten nicht im gleichen ProQzentsatz ihrer Ge" 
samtleistungen teilhaben, wird dn finanzieller Ausgleich von Verkehrszweig zu 
V,erkehrszweig voQlkswirtschaftlich notwendig sein. Dem Prinzip des inneren Aus" 
gleichs innerhalb der jeweiligen V,erkehrsträger müsse dn Kostenausgleich zwi" 
sehen den drei Verk,ehrsträgern (Schiene, Straße, Wasserstraße) an die Seite gc" 
stellt werden. In seinen weiteren Ausführungen behandelt S. die 'Organisatori" 
sehen Probleme dwa im Sinne der bekannten VoQrschläge der OeTV. Als un,: 
aufschiebbar notwendig führt S. folgende Maßnahmen an: ,,1. Der Bundesbahn 
mÜssen die finanziellen Lasten für die Beseitigung der Kriegsschäden und des 
Nachholbedarfs wie auch die sogenannten politischen Lasten abgenommen wer,: 
'den, zumindest durch langfristige Kredite. 2. Die gemeinwirtschaftliche Tarif,: 
differenzierung darf zugunsten v,erbesserter Wdtbewerbsfähigkeit der Bahn nicht 
weiter beschnitten werden - sie ist vielmehr angesichts der Existenznot der 
Randgebiete mindestens auf den alten Stand wieder auszubauen. 3. Solange eine 
:Abgabe zum Finanzausgleich für gemeinwirtschaftliche VerkehrsbedienunCTen 
legislativ nicht verwirklicht wird, muß die Bindung des Kraftwagentarifs an den 
Eisenbahntarif aufrechterhalten bleiben. 4. Die Innehaltung des KraftwaCTen,: 
tarifs und der Konz,essionskontingentierung ist mit allem Nachdruck zu sichern 
hierzu muß die Bundesanstalt für den Güferkraftverkehr nunmehr bcschleunicrt 
aufgebaut werden. 5. Solange eine den W'erkverkehr dnbeziehende Ausgleich~,: 
abgabe nicht verwirklicht wird, müssen Maßnahmen zur Einschränkung des 
W,erkverkehrs ,ergriffen werden. 6. Die staatliche Tarifhoheit ist auch im Binnen,: 
schiHahrtsgesetz zu v'erankern." Nach Auffassung voQn S. soll in der nächsten 
Stufe des VIerkehrspolitischen Aufbaues die Bundesanstalt für den Güterkraft,: 
verkehr zu 'einem Zwangsverband mit Beförderungspflichten umgestaltet und 
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eine ,entsprechende Einrichtung für die Binnenschiffahrt geschaffen werden. 
"Sobald dann auch der "gegenseitige Finanzausgleich" geschaffen woQrden ist, 
kann die gegenwärtige Tarif~oppelung fallen." 

2. Wirts cha ft 
Die wichtigsten Stellungnahmen der Wirtschaft zum Ausgleichsabgaben",Problem 
sind bereits dargelegt woQrden 26). Wie dte ViQl'schläge und Auffassungen voQn 
Böhm, H,elfrich, K'Ülath und Kampf beweisen, steht die Wirtschaft 
diesem Problem nicht negativ gegenüher. Bemerkenswert ist die ablehnende 
Stellungnahme vlOn Li n cl ,e n 27), die allerdings noch aus dem Jahre 1952 stammt. 
Er sagt: "Allein die Entlastung auf der Ausgabenseite der V,erkehrsträger ist der 
W,eg, auf dem deren Gesundung zu erreichen sein wird. Jede Maßnahme, die 
zu einer Verteuerung des V,erkehrsdienstes (z. B. Ausgleichsabgaben) führen 
müßte, ist im Hinblick auf dieSle klare Zielsetzung zu vermeiden, und es darf 
noch hinzugefügt werden, daß auch die Gesamtsituation der deutschen Wirt,: 
schaft, gekennzeichnet durch die deutlichen Merkmale dner nachlassenden Kon" 
junktur, l~ein anderes Vorgehen gestattet." An späterer Stelle führt L. aus: "Ohne 
Zweifel hat die mehrfach 'erwähnte Tariferhöhung dem W,erkv,erkehr neuen Auf" 
trieb gegeben: Man wird nicht verkennen dürfen, daß auch der W'erkverkehr 
gewissermaßen im Wetthewerb zum öffentlichen V,erkehrsdienst steht. VoQlks,: 
wirtschaftliche Ueberlegungen führ·en auch hier wiederum zu der Forderung, 
daß der Verkehrsdienst der öHentlichen Hand und der gewerblichen Unter,: 
nehmer durch verbesserte und billigere Leistungen bestrebt sein muß, die ver" 
ladende Wirtschaft zu tCinem Abbau ihres W·erkv,erkehrs zu v,eranlassen, und 
daß man nicht umgekehrt durch Einfühnmg voQn Abgaben oder sonstigen Sonder" 
belastungen den Kraftwagen allgemein 'Oder den W,erkverkehr im besondercn 
zum Schutz·e des öffentlichen V,erkehrs belasten darf." 
Das "Handelsblatt" bemerkt in seiner Jahresschlußnummer 2H): " ••• W'enn der 
Lastkraftwagen in zunehmendem Maße in die unterlen Tarifklasseneindringt und 
Transporte durchführt, die iQl'ganisch auf die Schiene gehören, S'Ü kann 'Cl' das 11Ul' 

deshalb, weil ihm aus den Beförderungsleistungen in den höhercn Tarifklassen 
eine Differentialrente lerwächst, die den LK\V instand setzt, entweder Tarif,: 
unterbietungen voQrzunehmen, SoQ Transporte an sich zu reißen, oder aber einen in" 
ternen Frachtenausgleich vorzunehmen, d. h. die Transporte in den unteren Tarif,: 
klassen zu subv,enHonieren." In diesem Problem sei die Schlüssclstellung für 
die organische V,erkehrsteilung zu suchen. Dieser Auffassung hatte das Han,: 
delsblatt noch foQlgende Bemerkung v'Ürangestellt: "Künstlich, d. h. durch~ Steuern 
.oder ander:e fiskalische Abgaben den Straßenverkehr zu behindern und einzu,: 
schränken, wäre auch töricht, weil man dadurch dne nun einmal t'echnisch 
gegebene Entwicklung hemmt. Weit 'entscheidender kann die Schiene die Straße 
in Form ,einer lentsprechenden Tarifgestaltung treffen." Ob damit bereits die 
Tarifgestaltung, wie sie jetzt durch die Bundesbahn vlOrgeschlagen woraen ist, 
gemeint ist, vermag man nicht ohne weiteres zu erkennen. 

3. K ra ftver k.ehr 
Die ablehnenden Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft Güterfernverkehr zum 
Gedanken der Ausgleichsabgabe aus dem Jahr'e 1952 sind bereits erwähnt wor,: 
den. 29) Seit Anfang 1953 hat sich immer schärfer der Zwang, angesichts der 
bedrohlicher werdenden Lage der Bundesbahn wenigstens zu einer Notlösung 
zu kommen, in den V,ordergrund geschoben, so daß das Ausgleichsabgaben" 
ProQblemetwas zurückgetreten ist. 
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Eine Stimme aus Kreisen des gewerblichen Güterfernv,erkehrs meinte vor kurzem, 
es sei etwas sehr abwegig, zu fo~dern, daß der kritischen Lage der Bundesbahn 
durch den gewerblichen Güterfernv,erkehr aufgeholfen werden soll. Hinsichtlich 
der Einnahmeentwicklung habe sich die Lage bei der Bundesbahn wesentlich 
günstiger gestaltet als beim gewerblichen Güterfernverkehr. "Daher müssen nach 
wie vor auch alle neuen Pläne, dem Güt,erfernverkehr eine Ausgleichsabgabe auf" 
zulegen, als ungerechtfertigt abgelehnt werclen."30) 
Offenbar stammt auch die nachfolgende Aeußerung aus Kreisen des Kraft" 
verkehrs: "Den Selbstv,erwaltungsorganisationen fällt damit eine Aufgabe zu, 
die weit über das hinausgeht, was in den letzten Jahren zu leisten war. Jetzt 
kommt ,es darauf an, daß die Maßnahmen und Ziele des einzelnen Verkehrs" 
trägers den Belangen des gesamten V,erk'ehrswesens und der Volkswirtschaft in 
einem weit stärkeren Maße, als es bisher der Fall war, untergeordnet werden. 
Kein Verkehrsträger kann in sich gesunden, wenn es den anderen wirtschaftlich 
schlecht geht. Der Gemeinschaftsgedanke muß deshalb hei allen verkehrs" 
politischen Erwägungen und Plänen oberstes Gesetz werden. Deshalb sollte auch 
Abstand genommen werden v.on allen Maßnahmen, die geeignet sind, den W,ett" 
bewerb untereinander zu verschärfen. Sondersteuern, Ausgleichsabgaben, ein" 
seitige Tariferhöhungen werden zum Beispiel nie zu dem gewünschten Erfolg 
führen, sondern letztlich nur das Gegenteil dessen bringen, was angestrebt 
war."31) 
Auch Eie h h '0 f f32) hat zur Frage der Ausgleichsabgabe Stellung genommen. 
In dem Bericht über die Kundgebung des bayerischen Straßenverkehrsgewerbes 
in München heißt ,es: "Zur Frage der Ausgleichsabgabe wies Eichhoff zwar auf 
die besonderen sozialen, politischen und Kriegsschädenlasten der Bahn hin, auf 
deren Leistungen man nicht verzichten könne; jedoch gäbe es eine Anzahl von 
Möglichkeiten, die unglückliche Lage der Bahn zu bessern. Vor allem müßte man 
versuchen, deren unwirtschaftliche Leistungen abzubauen. So solle man auch 
statt dem Gedank,en an eine Ausgleichsabgabe tausend andere Ueberlegungen 
anstellen, bevor man eine solche Sache ernsthaft weiterverf'Ülgte ... " - Falls jene 
"tausend ander,en Ueherlegungen" nicht hereits von ernsthaften Verkehrswiss,en" 
schaft1.ern und Verkehrspolitikern angestellt worden sein s.ollten, würde E. sich 
unzweifelhaft ein Verdienst erwerben, wenn er sie näher k.onkretisieren würde. 
Es ist immerhin bemerkenswert, wenn E., obwohl die Y,erkehrsministerkonferenz 
einstimmig die Klärung des Problems der gemeinwirtschaftlichen und hetriebs" 
fremden Lasten der Bundesbahn beschl'Üssen und eigens zu diesem Zweck einen 
Sachverständigenausschuß ,eingesetzt hat, von einer ernsthaft'en Wdterverfolgung 
des Gedankens an eine Ausgleichsabgabe abraten zu sollen glaubt. 
Verfasser hat v.or kurzem in knappster Form den Inhalt der verschiedenen V'Ür" 
schläge zum Ausgleichsabgahen"Problem zusammengefaßt und daran einige 
Fragen geknüpft. 33) Angesichts der schwierigen rechtlichen Problematik ven" 
tiliert er den Gedanken, den Ausgleich auf freiwilliger Grundlage, d. h. auf Grund 
einer internen RegelUllg innerhalb des Berufsstandes der gewerblichen Güter" 
fernverkehrsunternehmen, durchzuführen. Zu den Auffassungen v.on B r a n d t 
und Pi rat h stellt er fest, daß sie sich insoweit decken, als beiden daran liegt, 
die Verkehrsbedienung der wirtschaftlich schwachen Gebiete günstiger zu ge" 
stalten als bisher und die Volkswirtschaft v'Ün der Ueberschärfe des K'Ünkurrenz" 
druckes zu entlasten. Die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr könnte sich 
aus dem Ueberwachungsinstrument des Güterkraftverkehrsgesetzes in ein wich", 
tiges Ausgleichsinstrument wandeln und der Ordnung des Verkehrs in idealer 
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Weise di,enen, wenn si!e bereit wär,e, innerhalb ihver neuen Aufgabe nicht nur 
Berechnungen anzustellen, s'Ündern die Ausgleichszahlungen s'elbst durchzuführen, 
soweit es sich um d~e Ausgleichsabgabe des gewerblichen Güterfernverkehrs han" 
delt. Bezüglich der Ausgleichsabgabe des W,erkfernv·erkehrs käme wühl nur ihre 
Errechnung durch die Bundesanstalt in Betracht, während die Zahlungen vün der 
Wirtschaft unmittelbar an die Bundesbahn .oder -eine sonst durch Gesetz zum 
Empfang bestimmte Stelle zu leüsten wären. Abschließend gibt Verfasser der 
H'Üffnung Ausdruck, daß auch die Yerkehrsträg,er selbst nunmehr zu der u. a. 
v'Ün Berkenkopf, Brandt und Pirath vürgetragenen Problematik Stellung nehmen 
werden. 

Die Zentralarbeitsgemeinschaft des Straßenverkehrsgewerbes ,eröffnete die Dis" 
kussion über den Aufsatz des Verfassers. 34) Es wird eingewendet: "Ein Haupt" 
fehler aller Ueberlegungen liegt darin, daß man nur den Fernverkehr betracht'et 
und nur diesem ,eine ungenügende Bedienung abseits g.eJegener Gebiete v.orwirft, 
während man bei diesen Fragen s.eJbstv,erständlich das Yerk,ehrsmittel Kraftwagen 
im ganzen sehen müßte." An späterer Stelle wird gefordert: "Wenn man hier 
Vorwürfe wegen ungenügender Bedienung der Fläche machen will, müßte erst 
einmal statistisch nachgewiesen werden, wie vi.eJe in v,erkehrsarmen Gebieten 
bestellte Lastzüge nicht gestellt worden sind." Zu der v'Ün mehr,er,e~ Autoren dar" 
gelegten Absicht, die verkehrsabgelegenen Gebiet,e noch besser und noch billiger 
zu bedienen, als dies heute der Fall ist, sei die Untersuchung dei: Frage erf'Ürder" 
lieh, üb dazu wirklich dn Bedürfnis besteht. Es komme Mer viel weniger auf den 
unmittelbar,en F,ernv,erkehr als auf den Nahverkehr bezw. Zubringerv,erkehr an. 
In dieser Beziehung seIen aber alle Gebiete ausreichend v,ers'Ürgt. Die Transp'Ürte 
für landwirtschaftliche Güter seien bereits durch die Y,erbilligung des Diesd" 
Kraftstoffes für die Landwirtschaft weitgehend staatlich subventioniert. "Wo 
soll da noch das Bedürfnis hergeleitet werden, den Kraftverkehr in abgelegenen 
Gebieten nDch weiter zu verbilligen? Und mit welcher Be~ründung s.oll diese 
gewünschte V,erbilligung v'Üm Fernverkehr, der seiners,eits auch in erheblichem 
Umfange die Fläche bedient, getragen werden? Es zeigt sich alsD, daß eigentlich 
gar kein Bedürfnis besteht, den Y,erkehr für die abseits gelegenen Gebiete 
n.och zu verbilligen. Daher muß .auch eine für diesen Zweck zu erhebende 
Ausgleichsabgabe abg.eJehnt wel.1den." W,enn Brandt vorgeschlagen habe, die 
Ausgleichsabgabe nicht schematisch je beförderte tüder tkm, s'Ündern erst von 
einer gewissen M,enge beförderter ~i1ter üder ge1eistete,r tkm, ~esser noch .. vün 
einer g,ewissen Höhe 'erzielter Frachtemnahmen ab zu erheben, well.~adurch uber~ 
steigerte Differ,entialgewinne am best,en herang,ezügen werden konnten, so set 
ein der,artiges Verfahren nicht anwendbar, "weil es weder auf die t bezw. tkm 
oder die erzidten Frachteinnahmen ankommt, sondern einzig und allein auf den 
Unterschied zwischen den Nett'Üeinnahmen und den Betriebsausgaben. Es ist 
daher auch falsch, anzunehmen, daß der Bundesanstalt laufend die für die Be" 
rechnung der AusgLeichsabgabe benötigten Zahlenunterlagen zur Yerfügung 
stehen werden". Um der Bundesanstalt zu ermöglichen, als Ausgleichsinstrument 
tätig zu werden müßte sie "vün jedem Lastzug nicht nur die Unterlagen über 
die Frachteinnahmen, sondern auch aUe Leistungsangaben und die gesamten Be" 
triebskostenerhalten und auswerten". F.erner wird festgestellt: "Die Differential" 
rente im Güterfernverkehr gibt es also gar nicht!" und anschließend: "Für den 
gewerblichen Güterfernverk,ehr bleibt also kein Grund übrig, Ausgleichsabgaben 
zu planen." Weiter wird betünt, daß die Steuerleistungen aus der Differential" 
:rente 4{) bis 80 % betragen und nur beim gewerblichen Kraftverkehr anfallen. 
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Beim W-erkv-erkehr "werden die Gewinne des Hauptbetriebes durch die Verluste: 
der Transportabteilung geschmälert, so daß der Staat weniger Steuern bekommt", 
Man könne keinen Grund finden, "der zu der Annahme berechtigt, daß die Ein~ 
führung <einer Ausgleichsabgabe - wenigstens soweit dies den gewerblichen 
Güterfernv-erkehr betrifft - der Ordnung im Verkehr dienen könnte". Zum, 
Schluß wird ausgeführt: "Die verschiedenen Gremien und Ausschüsse sollten 
sich daher nicht mit Plänen über eine Ausgleichsabgabe des Kraftwagens be", 
fassen, sondern damit, wie die Bundesbahn durch eine -entsprechende Reorga'" 
nisation und Rationalisierung gesund gemacht werden kann. Dabei 'erkennen 
wir durchaus di.e Forderung nach der Erstattung betriebsfremder Lasten der 
Bundesbahn durch den Bund ,an. Bezüglich der hierfür in Frage kommenden Po:, 
sitionen und ihrer Höhe wären jedoch objektive Feststellungen erforderlich ... " 
- W,enngleich -es nicht möglich ist, an dieser Stelle zu allen aufgeworfenen Ein:: 
zelfragen Stellung zu nehmen, so 'erscheinen doch -einige Bemerkungen angezeigt. 
Wenn man daran denkt, nicht nur den Ausgleich innerhalb des Berufszweio-es 
der gewerblichen Güterfernverkehrsunternehmen durchzuführen, sondern al~ch 
die Absicht hat, eine verbesserte und verbilligte V-er kehrs bedienung in den wirt:: 
schaftlich wenig erschlossenen Gebieten und in den Randgebieten zu crmöo-lichen 
so wird man sich den Vorschlägen von B 'e r ke n k 0 pfund Pi rat h an~ 
s~hließen müssen, die in das Ausgleichssystem auch den Straßengüternahverkehr 
emzubeziehen wünschen. Die Notwendigkeit, in diesen Gebieten die Voraus,: 
~etzungen für <eine v-erbesserte und verbUligte V,erkehrsbedienung zu schaffen, 
1st .von ,ernsthaften Verk-ehrswissenschaftl·ern und V-erkehrspolitikern so oft unter:: 
strIchen worden, daß kaum ein Zweifel an der Berechtigung dieser Forderuncr 

besteht. 35) Daß ,es keine ,echten übersteigerten Differentialgewinne im Gütel~ 
fernverk'ehr geben soll, wird auf Grund des Morgenthaler::Gutachtens und anderer 
Untersuchungen bezweifelt werden müssen. Eine Spezialstatistik über die ZlV 
lassu~g neuer. Lastkraftwagen und Anhänger nach einzelnen Fahrzeughaltern 
unclem V-erglcich des Bestandes an Lastkraftwagen und Anhängern jetzt mit dem 
~estand etwa zur Zeit der Währungsreform würde weitere Aufschlüsse crmöo-" 
~c~en. pie Bundesanstalt für den Güferfernv,erkehr verfügt auf Grund der Fracht:: 
.rtefe uber alle <einzelnen Angaben, soweit sie sich auf die Frachteinnahmen be" 

ZIehen. Will man schon nicht die Plankostenrechnung von Morgenthaler aner" 
kennen, so könnte die Bundesanstalt bezüglich der mittler·en Selbstkosten sich des 
V'erfahrens von B rau n e r 36) bedienen. Aus dem Vergleich der Frachtein" 
na~men ~it den Selbstkosten würde sich die Differentialrente ziemlich genau er" 
~~ en. !,)Ie Anwendung des gleichen V,erfahrens würde beim Werkfernverkehr 

le annahernd genaue F'eststellung der unmittelbaren Differentialersparnisse 
gestatten. 

4. Z We i M i n ist er" S tim me n 

Die Verkehrsminister betrachten sich als Sachwalter der Interessen aller Verkehrs,: 
ar~l~' Die von ihnen geübte Objektivität hat sie einstimmig die bekannte Ent" sb Ihßung auf der Dortmuneler Konfer,enz fassen lassen, sie aber zugleich davon 
de~~ alte~, zu ICinem Problem, das noch der eigentlichen Klärung bedarf, ein" 
b' g be~ahend 'Oder verneinend Stellung zu nehmen. Auf der Tagung der Ar", 
S:lilgememsch~.ft Güternahverkehr ging der Bundesminister für Verkehr auf die 
G~t~f: des Guterr~ahverkehrsgewerbes ~ V,er~~lt~is zu~ Bundesbahn und zum 
öff tl· rnverk:hr 'em. Er sagte: " .. ' DIe Verhaltmsse hegen deshalb, von den 

CU lchen EIsenbahnen her gesehen, beim Güternahv,erkehr ganz anders als 
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beim Güterf,ernverkehr: währ,end die Bahn dem Fernv-erkehr gegenüber auf den 
Schutz des Staates angewiesen ist, um ihre gemeinwirtschaftlichen Aufgaben zu 
erfüllen, zu denen sie durch gesetzliche Auflagen, nämlich die Betriebs" und 
Beförderungspflicht und den Tarifzwang, .angehalten wird, ergänzt der Nah:: 
verkehr die Eisenbahn in der Erfüllung ihrer Aufgaben .. ."37) - Bei <einer an:: 
deren Gelegenheit br,achte der Bundesminister für V,erkehr zum Ausdruck, er 
halte es für durchaus diskutabel, die einzelnen V-erkehrsträger mit den Kosten 
ihrer Fahrbahnen zu belasten, dn Grundsatz, der bislang nur bei der Bundes,: 
bahn als selbstverständlich betrachtet werde. Eine Ausgleichsabgabe der Bundes,: 
bahn halte er insoweit für gerechtfertigt, als die Bundesbahn V,erkehrsreserv,en 
vorhalten müsse. 38) - Auf dem Herrenabend in der KongreßhaUe des Aus,: 
stellungsgeländes der 36. Internationalen Automobilausstellung in Frankfurta.M. 
Olm 23. März 1953 hielt der Bundesminister für V,erkenr dne besonders bedeut,: 
same Ansprache. 30) Der Minister ,erwähnte darin auch die starken Vorbelastun,: 
gen der Bundesbahn, den großen Nachholbedarf der Kriegs,: und Nachkriegszeit, 
durch süziale Tarife, Ausnahmetarif·e und sonstige politische Anforderungen. 
Zur Zeit prüfe das Bundesv,erkehrsministerium zusammen mit dem Vorstand 
der Deutschen Bundesbahn mit großer Sorgfalt, welche Maßnahmen 'ergriffen 
werden können, um ihren finanzielLen Status zu ,entlasten. \Vörtlich sagte der 
Minister in di.es,em Zusammenhang: "W,er von außen her -erhöhte Lohn,:, Ge:: 
halts:: und Materialkosten aufgezwungen ,erhält und diese Kostenprogression nicht 
auf die Entgelte überzuwälz:en vermag, muß defizitär werden. Gegen solche 
Entwicklungen sich in Schlagworte wie "Rationalisierung" und "verkehrspoli,: 
tische Maßnahmen" retten zu wollen, ist billig, führt aber zu keiner Lösung ... 
Es ist unzweckmäßig, zum Ausgleich für die sozialen und politischen Belastungen, 
die ,e in ,e m V,erkehrsträger _auferlegt sind, nun auch den an der <C n mit solchen 
Lasten zu belegen, ·es sei denn, daß diese Lasten dnen wirtschaftlich vernünftigen 
Sinn haben und daher wirklich verantwortet werden können. Wirtschaftlich 
nicht vernünftig aber scheint ,es mir zu sein, dem duen Verkehrsmittd nur tlarulIl 
höhere Unkosten aufzuerlegen, damit es in seiner Konkurrenzfähigkeit zu dem 
anderen V,erkehrsmittel beschränkt wird. Aus diesem Grund halte ich, wie Sie 
wissen, auch nicht viel von der im v-ergangenen Jahre durch das Nordrhein" 
Westfälische V,erkehrsministerium beantragten Ausgleichsabgabe. Die l3elastun" 
gen der Bundesbahn aus gemeinwirtschaftlichen und sozialen Gründen sind ja 
nicht -entstanden, um anderen Verkehrsträgern zu dienen, sondern um ganz 0111" 
gemein der Wirtschaft und dem Staat die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern. 
Nur auf einem Sektor leistet die Bundesbahn vor und hat einen Anspntch auf 
Ausgleich durch andeJ.'le Verkehrsträger, nämlich durch das ständige Vürhalten 
einer Transportreserve für V,erkehrsspitzen oder für den Ausfall anderer V,er" 
kehrsträger im Winter. Hingegen halte ich es für durchaus berechtigt, die ein,: 
zeInen V,erkehrsmittel mit den Küsten der Fahrbahnen zu belasten ... " Es müsse 
femel' geprüft werden, "ob die V,erkehrsträger unter Würdigung ihrer technischen 
und betrieblichen Eigenart und ihrer wirtschaftlichen Struktur gerecht und 
gleichmäßig zu der Beförderungssteuer herangezogen werden. Entweder ßeför,: 
derungssteuer für alle V,erkehrsträger und ihre Unterarten, oder W'egfall jeder 
l3eförderungssteuer: nur so gibt -es für alle gleiche Startbedingungen ... " 
Was den W-erkverkehr anlangt, stellte der Minister fest: " ... Man wird den 
Gründen nachspüren müssen, die zu der Ausdehnung des W,erkverkehrs Ver" 
anlassung geben, und man wird durch Maßnahmen mancherlei Art versuchen 
müssen, den Anreiz für diese Ausweitung zu nehmen. Vielleicht gelingt es damit, 
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den Umfang des Werkverkehrs in einem volkswirtschaftlich vertretbaren Ausmaß 
zu h~Iten, vor allem, wenn man sich in diesen Kreisen einmal wirklich verant" 
worthch mit den tatsächlichen Selbstkosten befaßt ... " Um Mißdeutungen 
v'~r~ubeugen, sei empfohlen, den v,olIen Wortlaut der Ansprache des Bundes" 
mInIsters für Verkehr nachzulesen. 
D~~ Minister für Wirtschaft und Verkehr des Landes Nordrhein,,\VestL1.len 
erlauterte vor einem halben Jahr in einem umfassenden Vortrag 40) u. a. die 
scMechte Finanzlage der Bundesbahn und "trat dafür ein, die betriebsfremden 
Personal1asten, die die Bundesbahn zur Zeit schwer belasten, auf den Bundes" 
haushalt zu übernehmen und bezüglich der gemeinwirtschaftlichen V'erpfIich" 
tungen einen zweckvollen Ausgleich zu finden. In diesem Zusammenhang nannte 
~er Minister auch den Vorschlag einer Ausgleichsabgabe, der auf der im Dezember 
m Dortmund stattgefundenen Y,erkehrsministerkonferenz behandelt worden ist 
und mit dem sich jetzt ,ein zu diesem Zweck einges'etzter Ausschuß befaßt.': 

V. Die neuen Bundesbah'Il~Sanierungs.Vorschläge 
Von der Jahreswende 1952/53 an v'erschlechterte sich die finanzielle Lage der 
Bundesbahn rascher, als es Optimisten Ende 1952 noch für wahrscheinlich ge" 
halten hatten. Der Vorstand und die HauptVerwaltung der Deutschen Bundes" 
ba~n unterrichtet-en die Oeffentlichkeit in ausreichender W,eise über die Trao-" 
wette und die Dringlichkeit der anstehenden Probleme. Staatsminister a. D. 
D.:. H i 1 p 'e r t wies wiederholt auf die ungleichen Startbedingungen der V,erkehrs" 
tr?ger hin. Die Schaffung gleicher Startbedingungen müsse das unverrückbare 
Zle~.der V,erkehrspolitik bleiben. Er erinnerte an die Auferlegung der Tarif" und 
Beforderungspflicht für die anderen Y,erkehrsträger und erwähnte auch die 
Erhebung einer AusgleichsabgabeH). 
Das Mitglied des Verwaltungsrates der Deutschen Bundesbahn, Bundestags" 
abg~ordne!er Ra de mach er, warnte noch im März eindringlich vor weiteren 
Tanfexperunenten und meinte: "Die Deutsche Bundesbahn ist in dem Augenblick 
gesund, wenn man sie von den ihr aufgebürdeten politischen Lasten befreit und 
wenn man 'die Sozialtarife (im Personenverkehr werden heute nicht we~iger 
als 70 % zu untertariflichen Preisen befördert) revidiert" (2). 
E~d.e April 1953 hat sich das Bundeskabinett mit den Vorschlägen des Bundes" 
mmlsters für Verkehr befaßt. Die vom Bundesminister für Verkehr vorge" 
tragenen Maßnahmen 'erstr,ecken sich auf folgende Gebiete: Kredifmaßnahmen 
Steuermaßnahmen, verkehrs" und tarifpolitische Maßnahmen, Rationalisierungs; 
maßnahmen (3). 
Folgende Forderungen sollen von der Bahn aufgestellt worden sein: Ausdehnung 
der Beförderungssteuerpflicht auf den gewerblichen und Werknahverkehr - mit 
Ausnahme der Kleinstfahrz,euge -, Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer für Last" 
kraftwagen und Omnibusse durch Beseitigung des "Knicks", Beschränkung des 
Werkverkehrs im Güter" und Personenv,erkehr, Beschränkung des Kraftwagen" 
Fernverkehrs auf Entfernungen und Güterarten unter Ausschluß der Massengüter, 
Konz'essionssperre für den Omnibus"Pernlinienv,erkehr, KontingentierunO' des 
Fernreise"Gelegenheitsverkehrs mit Omnibussen, Umstellung der Abferti;mCTs" 
vergütung im Kraftwagen" Güterfernverkehr, Umgestaltung der unmittelbal~n 
Frachtabrechnung im Güterfernverkehr, Uebertragung des Abfertigungsdienst~s 
des gewerblichen Güterfernv,erkehrs auf die Bundesbahn, bevorzugte Zuweisung 
vbn Omnibus"Künzessionen an die Bundesbahn, Erhebung einer Ausgleichs" 
a gabe vom gewerblichen Straßengüterfernverkehr und vom Werkfernverkehr 
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zugunsten der Bundesbahn, Zusammenziehung des Tarifgefüges der Klassen A, 
Bund C sowie Senkung der Klasse D 11). Der Kraftv,erkehr und die Wirtschaft 
haben zu diesen Vorschlägen - ,ersterer fast völlig, letzter,e teilweis·e ablehnend -­
Stellung genommen 15). Y,om Kraftverkehr wird die Befreiung der Schiene V'0n 
den bahnfremden Lasten zwar als berechtigt anerkannt, u. a. die Erhebung einer 
Ausgleichsabgabe jedoch abgelehnt. Gegen die Ausdehnung der Beförderungs" 
steuer auf den Güternahverkehr und die Erhöhung der Sätz·e Hir den Schwer" 
lastv,erkehr protestterte auch das Präsidium des Gesamtv,erbandes des deutschen 
Groß" und Außenhandels. Diese Maßnahmen müßten sich unmittelbar preis" 
steigernd insbesondere bei Nahrungsmitteln und auf dem Bausektor auswirken 
und zu einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten führen ~6). 

Am 21. Mai 1953 hat sich der Y,erwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn noch" 
mals mit den Sanierungsmaßnahmen befaßt, und der Präsident des Verwaltungs" 
rates, Bundestagsabgeordneter Dr. We 11 h .1 u s 'e n 47), gab in einer Presse" 
konfer.enz -einen Ueberblick über die Einzelheiten. Y'orstand und Verwaltungsrat 
der Bundesbahn hätten sich den Vorschlägen der Ständigen Tarifkommission 
und des Ausschusses der Y,erkehrsinter·essenten angeschlossen, in denen eine 
Ermäßigung der Tarife bei der Klasse A um 20 0/0, bei B um 16 0/0, bei C um 13 % 

und bei D um 10 % vorgeschlag,en wird, während die unteren Tarifklassen E bis G 
und auch die Entfernungsstaffel unverändert bleiben sollen. Die Beförderungs" 
steuer solle auch auf die Binnenschiffahrt und den Luftverkehr ausgedehnt 
werden. Im Werkverkehr und Güternahv·erkehr sei an eine pauschalierte Fest" 
setzung gedacht. Im Y,erwaItungsrat der Bundesbahn bestehe auch Einigkeit 
darüber, daß eine Novelle zum Güterkraftverkehrsgesetz erlassen werden mtisse, 
die sich vor aUen Dingen mit dem W,erkverk,ehr zu befassen habe. 

Am 27. Mai veranstaltete die Zentralarbeitsgemeinschaft des Straßenverkehrs" 
gewerbes in Bonn .eine Press'ebespl1echung, in der der gewerbliche Straßenverkehr, 
insbesondere der Güterfernverkehr, zu den Ymschlägen der Bundesbahn, haupt .. 
sächlich zur Abtarifi:erung der oberen Tarifklassen, Stellung nahm. Ra u ca m p d8) 
bemerkte, die vmgesehene Zusammendrängung der horizontalen W·ertstaffcl 
werde unübersehbar,e Y,erschiebungen der Wdtbewerbslage, insbesondere zu 
Lasten ohnehin wirtschaftsschwacher Gebiete, zur Folge haben. Der vorgesehene 
Umbau des DEGT zu einem reinen Wettbewerbstarif gegen den Kraftwagen 
bedeute allgemein dn Verlassen des bisher stets betonten gemeinwirtschaftlichen 
Tarifprinzips. W'enn die geplanten Maßnahmen durchgeführt würden, ergebe 
sich automatisch die Frage, ob nicht auch die Verkehrsgesetzgebung den neuen 
Y'erhältnissen angepaßt werden müsse. In einer weiteren Verlautbarung 4V

) hat 
die Arbeitsgemeinschaft Güterf,ernverkehr v,orangesteIlt: "Die Deutsche Bundes" 
bahn muß im Interesse der deutschen Volkswirtschaft wieder gesunden. Im Ver" 
kehr müssen aber gleiche Startbedingungen gelten. Die Bahn ist deshalb von 
betriebsfremden Lasten zu befreien, soweit sie unter Berücksichtigung ihrer Steuer" 
fr.eiheit tatsächlich dne Vorbelastung im W·ettbewerb der Y,erkehrsmittel dar" 
stellen." (Eine völlige Steuerfr,eiheit der Bahn besteht nicht.!) Sodann führt die 
Pficsseverlautbarung in 10 Punkten die Bedenken gegen die von der Bundesbahn 
vorgeschlagenen einz·elnen Maßnahmen an. 

Auch die Landesv,erbände der Arbeitsgemeinschaft Güternahverkehr haben auf 
einer Y'ersammlung in Konstanz g,egen die durch die Vorschläge der Bundesbahn 
drohende Belastung des gewerblichen Kraftv,erkehrs im allgemeinen und des 
Nahv'erkehrs im besonderen protestiert'(50). 
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Das "Handelsblatt'(61) unterzieht die vürgeschlagenen Maßnahmen einer bemer~ 
kenswert 'Objektiven WÜLdigung. "Ob der \1\'eg, die 'Oberen Tarifklassen im 
Güterverkehr ,abzubauen, auf die Dauer der richtige ist, könnte wühl erst die Zlt~ 
kunft lehren ... In der Tat läßt sich darüber streiten, üb sich die Bahn mit dem 
Kraftv,erkehr in ,einen Tarifkampf einlassen soll; denn das gemeinwirtschaftliche 
Tarifsystem wird damit im Grund schün durchbrüchen. Andererseits aber wird 
man, wenn man der Bundesbahn wirklich helfen will, 'Ohne die gemeinwirtschaft~ 
lichen Tarife ganz aufzugeben, Wühl kaum daran vürbeikümmen, den Güter~ 
verkehr zwischen Schiene und Straße anders aufzuteilen. Mit Recht wird zwar 
v'On manchen Seiten darauf aufmerksam gemacht, daß di,e finanzielle Lage der 
Bundesbahn günstiger wäre, wenn sie keine politischen Lasten zu tragen hätte. 
Es dürfte aber auch Wühl kaum zu bestreiten sein, daß die Bahn diese Lasten 
leichter tragen könnte, wenn ihr der Kraftverkehr nicht gerade die rentablen Güter 
wegg,enümmen hätte . . . W'enn man den Kraftverkehr, insbesündere den \XTerh 
verkehr, weiter wie bisher wachsen läßt, daneben aber der Bundesbahn ein gemein~ 
wirtschaftliches Tarifsystem aufzwingt und gleichzeitig 'erwartet, daß die Bahn 
'Ohne Fehlbeträge fertig wird, S'O wäre dies das gleiche, als wenn man die Quadratur 
des Zirkels lösen wüllte ... " 
Es ist nüch verfrüht, in dem zur Zeit heftig hin und her wogenden Widerstreit 
der Auffassungen Stellung zu nehmen. Die Beratungen über zahlreiche wichtige 
Fragen sind auch nüch nicht abgeschlüssen. Treten die vürgeschlagenen Tarif~ 
maßnahmen in Kraft, S'O wird sich die Spanne der Differentialrente und der 
Differentialersparnisse beim gewerblichen Güterfernv,erkehr und beim W'erk~ 
fernverkehr merkbar v,erringern. Diese Aenderung im Verhältnis vün Selbst~ 
kosten und Frachterlösen bezw. Tarifen würde nicht 'Ohne Einfluß auf die Höhe 
der. ~usgleichsabgabe sein, deren Erhebung .eine F'Orderung an die Verkehrs~ 
pohük bleibt, solange die Bundesbahn weiterhin mit gemeinwirtschaftlichen 
V~rpf1ichtungen belastet ist, die der Straßengüterfernverkehr nicht zu tragen hat. 
DIe Ausdehnung der Beförderungssteuerpflicht auf den gewerblichen Güter~ 
nahverkehr und den Werknahv,erkehr wird wahrscheinlich zu einer Erschwerung 
der Bestrebungen, den wirtschaftsschwachen und abseits gelegenen Gebieten eine 
bessere und billigere Verkehrsbedienung zu ermöglichen, führen. Das für die 
Y'ülkswirtschaft unentbehrliche gemeinwirtschaftliche Tarifsystem wird angetastet, 
u~des ist keineswegs sicher, daß sich daraus nicht abträgliche Wirkungen auf 
dle Standürtbedingungen der Wirtschaft ergeben werden. Die Möglichkeiten, 
gegebenenfalls später nüchmals mit ,einer Absenkung der ober'en Tarifklassen 
~em zweifellüs .. auch k~nftig ~ortbestehet;den Wettbewerb des L~stkraftwagens 

egegnen zu künnen, smd genng. Auf dle Dauer besteht sügar d~e Gefahr, daß 
m?n, Um zu einem Ausgleich der Betriebsrechnung zu kümmen, gezwungell sein 
w~d, die unteren Tarifklassen anzuheben. Davon würde das gesamte vülks" 
:"lItschaftliche Küsten~ Preis" Gefüge äußerst negativ beeinflußt werden. Nüch 
llnmer steht zu hüffen, daß alle Maßnahmen zur Sanierung der Bundesbahn sü 
beschlüssen und durchgeführt werden, daß sich aus ihnen nicht eine V'erkehrs" 
verteuerung insgesamt ergibt. 
~s besteht kein Zweifel, daß die Zuspitzung der finanziellen' Lage der Bundesbahn 
~etzt Süf.?rtmaßnahmen ,erforderlich macht, eine äußerst nachteilige Konsequenz 

er Yersaumnis vün verkehrspolitischen Möglichkeiten, die in den letzten Jahren 
~o dft Vün berufenen Sachkennern gewiesen würden sind. Die Tarifs'enkuno­
~ ~~ 'Oberen Klassen wird, wenn sie wirksam wird, mit allen Mängeln eine~' 

ütlüsung behaftet sein. Nur unter d<!m harten Zwang der Tatsachen hat die 
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Bundcsbahn ihre geg,enwärtig,en Forderungen erhüben, aber zugleich keinen 
Zweifel daran gelassen, daß sie am gemeinwirtschaftlichen Tarifsystem fest~ 
zuhalten und es zu gegebener Zeit wieder in der alten 'Oder sogar in v,erbesserter 
Form wiederherzustellen wünscht. Die Bemessung der Ausgleichsabgaben wi.irde 
zwar, wenn die jetzt in den Vordergrund gerückten Süfürtmaßnahmen realisiert 
werden würden, von v,eränderten Grundlagen ausgehen müssen, das Ausgleichs" 
pr'Oblem als solches aber bleibt unverändert - sowühl bezüglich des "internen" 
als auch des ",externen" Ausgleichs - ein Hauptanliegen der deutschen Verkehrs" 
pülitik. 

VI. Offene Fragen 
Die vorliegende Abhandlung will nichts andcres sein als eine vergleichende 
Zusammenfassung der bisher zum Ausgleichsabgaben" Problem gemachten Vür" 
schläge und der :einschlägigen Stellungnahmen unter gleichzeitiger Berück" 
sichtigung von verkehrspülitischen Vorgängen, die mittelbar 'Oder unmittelbar 
das Problem berühren. Von dem Versuch, auf dieser Grundlage schon jetzt 
zu einem weiteren Vorschlag zu kümmen, der dann weitgehend ein Kümpromiß 
aller bisherigen Vürschläge darstellen würde, wird bewußt abgesehen. Zu ge" 
wissen Fragen ist 'Ohnedies dort, wü in der Abhandlung über sie referiert wurde, 
Stellung genommen würden. Hier Süllen nunmehr nur noch einige "off,ene 
Fragen" angedeutet werden, die sich dem suchenden und kritischen Blick anbieten. 

1. Materiell,e Frag,en 
In der ersten Phase seiner Tätigkeit ist dem Sachverständigenausschuß die Auf" 
gabe gestellt, die Höhe der Gesamtbelastung zu ,ermitt.eln, die sich für die Bundes" 
bahn aus den ihr auferlegten gemeinwirtschaftlichen V'crpflichtungen tllld 
betriebsfr,emden Lasten ,ergibt. Bisher ist noch keine Methüde bekannt gewürden, 
nach der v,erfahren werden süll. Der Bundesbahn selbst die Aufgabe der 
Mcthüdenfindung zu überlassen, dürfte kaum angängig scin, wenn man bedenkt, 
daß es sich <etwa bei der Ermittlung der durch die Betriebs" und Beförderungs" 
pflicht bedingten Belastung um ein außerordentlich v,erwickdtcs betriebswirt" 
schaftlich~mathematisches Prüblem handelt. Vielleicht wird dcr SclbstJ.<!Osten? 
Ausschuß des Bundesv,erkehrsministeriums }etzt 'erstmalig seine Erkenntnisse und 
Küstenzahlen mit unmittelbar praktischem Nutz,en für die beste v,erkehrspülitische 
Lösung zur Verfügung stellen können? 
In der zweiten Phase der Arbeiten des Sachv,erständigcnausschusses wird es sich, 
entsprechend der Entschließung der Verkehrsministcr" K'ünf'er'enz, darum handeln, 
Vorschläge für dic Lösung des Ausgleichspl'üblems zu entwickeln und zu v,er" 
suchen, darüber dne Einigung mit den V'ertretern der V,erkehrsträger und der 
Wirtschaft herbeizuführen. Die Einigung d<!r 'enger:en Sachv:erständigen wird 
sich, nachdem bereits gut durchdachte Vorschläge vorliegen, wahrscheinlich leicht 
ergeben. Schwieriger wird ,es sein, dann anschließend die betrüffenen Verkehrs" 
träger und die Wirtschaft vün der Zweckmäßigkeit und der vülkswirtschaftlichen 
Richtigkcit der Vorschläge zu überzeugen. 
Das gesamte deutsche V,erkehrssystem kann nur gesunden, w,enn seine einzelnen 
Glieder, die Verkehrsarten und V,erkehrsträg'er, sü aufcinander abgestimmt 
werden, daß sich aus dem Zusammenwirk,en der vülkswirtschaftlich angestr,ebte 
optimale Effekt - verbesserte und verbilligte Verkehrsleistungen - zwangsläufig 
ergibt. Im "externen" Ausgleich wird es sich daraum handeln, notfalls durch 
Ausgleichsabgaben eine relative Gleichstellung der Wettbewerbsvoraussetzungen 
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der Verkehrsträger untereinander sicherzustellen. Hierbei wird bei der deutschen 
Binnenschiffahrt berücksichtigt werden müssen, daß ihre Wettbewerbs fähigkeit 
nicht allein v'On innerdeutschen Fakten, sondern in starkem Grade auch v'On der 
internati'Onalen K'Onkurrenz bedingt wird. Beim Luftv·erkehr verdient die Tat< 
sache, daß ,er sich als deutscher Luftv,erkehr erst im Stadium des Wiederaufbaues 
befindet und wahrscheinlich ,erst in 'einigen Jahren die v'Olle Verkehrsreife 
erlangen wird, Berücksichtigung. Schließlich wird es n'Otwendig sein, scharf 
zwischen dem "öffentlichen V,erkehrsdienst" (Eisenbahnen, Güterliniennahver", 
kehr, gewisse Omnibuslinienv,erkehre) und dem "privaten Verkehrsdienst" 
(Werkfernv,erkehr, Werknahverkehr, gewerblicher Güterfernverkehr, gewerb 
lieh er Güternahv,erkehr -- 'Ohne Güterliniennahverkehr --, Binnenschiffahrt, 
Luftverkehr) zu unt,erscheiden und dabei zugleich zu berücksichtigen, daß bei nur 
wenigen Verkehrsträgern das v'Olkswirtschaftliche Gemeinwohl ohne eigentliches 
Gewinnstreben, bei den meisten Verkehrsträgern dagegen das privatwirtschaft" 
liehe Interesse Grundlage und Ziel aller Bestrebungen ist. Der "interne" Au5'" 
gleich bezweckt die Gesundung der 'einzelnen Verkehrsträger durch Erhebung 
von Ausgleichsabgaben v'Om überrentier,enden Verkehr und sinnvolle Verteilung 
des Aufkommens auf denjenigen Teil des zur Zeit nicht genügend l'enHerenden 
Verkehrs, der aus allgemeinen v'Olkswirtschaftlichen Gründen der Förderung 
bedarf. Der ,,.externe" Ausgleich und der "interne" Ausgleich müssen funktional 
so miteinander v,erbunden werden, daß sich daraus die volkswirtschaftlich er'" 
forderliche Gesamtwirkung ,ergibt. Wenn man das Ziel einer Dezentralisierung 
der Wirtschaft sowie der Hebung der Wirtschaftsgrundlagen in den Randgebieten 
verf'Olgt, wird die verbesserte und verbilligte Verkehrsbedienung solcher Gebiete 
sicherzusteUen sein. Es liegt dann nahe, das Ausgleichsabgabensystem nicht etwa 
nur auf den Straßengüterfernverkehr zU beschränken, sondern den Nahverkehr 
einzubeziehen. Vieles wird allerdings dafür sprechen, das Ausgleichsabgaben", 
Aufk'Ommen des W'erkfernverkehrs unmittelbar der Bundesbahn zuzuführen, die 
unter der fortschreitenden Ausweitung dieser Verkehrsart am meisten zu leiden 
hat. Dagegen wird es vielleicht zweckmäßig sein, das Ausgleichsabgaben", 
Aufk'Ommen des W,erknahverkehrs -- einige Aut'Oren haben dies in Vorschlag 
gebracht - für Straßenbaw und Straßenv·erkehrszwecke nutzbar zu machen. 
Auch innerhalb des Omnibusverkehrs soll nach den Vorschlägen einiger Autoren 
ein Ausgleichssystem wirksam werden. S'Ollte es zur Einfühnmg kommen, dann 
wird auch hier der überrentierende Verhhr zur v,erbesserten und verbilligten 
V,erkehrshedienung in den wIrtschaftlich besonders schwachen Abseitsgebieten 
seinen Beitrag leist,en müssen. In der Binnenschiffahrt gibt es hereits gewisse 
Ansätze des internen Ausgleichs. Sie bedürfen aber nach Meinung eines Autors 
der Modifizierung. 

Es ist ein Unterschied, 'Ob der Ausgleich mit Hilfe v'On ,echten Ausgleich5'" 
zahlungen ,oder im W'ege der Differenzierung der Beförderungssteuer erfolgen 
soll. Während bei den Ausgleichszahlungen angenommen werden kann, daß sie 
über die dafür zu bestimmenden Stellen unmittelbar v'Om Ausgleichsbelasteten 
zum Ausgleichsempfänger durchgeführt werden können, würde die Differ·en", 
zierung der Beförderungssteuer das angestrebte Ausgleichsziel nur dann zu er" 
reichen vermögen, wenn die entsprechende Zweckv,erwendung vün zusätzlichen 
Aufkommensbeträgen gesichert wäre. Ob der Bundesminister der Finanzen sich 
hier.zu, in Abweichung vün der bisherigen Uebung, .. bereit erklären würde, steht 
dahm. Man würde schließlich Sicherungen treffen konnen, daß echte Ausgleichs" 
.abgaben nicht auE die V'erkehrsnutzer, d. h. die Allgemeinheit, abgewälzt werden 
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dürften. Besteht die gleiche Möglichkeit, auch die Abwälzung erhöhter Beförde~ 
rungssteuern auf die Allgemeinheit zu verhindern? Es wäre ,ein äußerst abträg~ 
licher "Erfolg", wenn das angestrebte Ausgleichssystcm nur über eine höhere 
Verkehrskostenbelastung der Allgemeinheit verwirklicht werden würde! 

2. Org,anisatorisch'e und rechtliche Probleme 
Die weitestgehenden Vmschläge zum Ausgleichsabgaben"Pl'oblem verknüpfen 
in idealer W,eise alle v,erkehrspolitischen Erfordernisse zu einem umfass,enden 
System, die nicht so weit ausgreifenden Vmschläge dagegen nehmen da~auf 
Bedacht, daß bestimmte Ausgleichsfragen bald gelöst werden müssen und berück", 
sichtigen daher mehr als jene die gegenwärtig doch recht engen Grenz·en der 
verkehrspolitischen Realisierung. So ist bezüglich des Omnibusverkehrs darauf 
hinzuweisen, daß in ihm neben der Bundesbahn und der Bundespost in großem 
Umfang auch kommunale und gemischtwirtschaftliche sowie private Unternehmen 
tätig sind. Es sind recht verwickelte Organisationsfragen, die gelöst werden 
müßten, ·ehe an die V,erwirklichung des Ausgleichsabgaben",Systems in diesem 
Sektor gedacht werden kann. Aehnlich liegt es beim Straßengüternahverkehr 
und beim W,erknahverkehr, der v'On vielen tausend privaten Nahverkerusunf.er'" 
nehmern und v,on der unühersehbar,en Zahl v,on Wirtschaftsunternehmen be;: 
trieben wird. Auf Grund welcher Unterlagen will man den Nahverkehr zur 
Ausgleichsabgabe heranziehen? Kämen hierfür, falls ,es zur Einführung der 
Beförderungssteuer auch im Nahverkehr kommen sollte, lediglich die Beförde~ 
rungssteuerbelege in Betracht? Müßten nicht sogar, wenigstens im gewerblichen 
Güternahv.erkehr, ,eigens für Berechnung, Erhebung und V,erteilung der Aus" 
glcichsabgabe besonder,e Genossenschaften gebildet werden? Das Gesamtgebiet 
des Ausgleichsabgahen .. Systems ist weithin noch so sehr terra incognita, daß es 
sich wahrscheinlich ,empfehlen wird, 'etwa auf der Lini·e des Vorschlages von 
B r a n d t zunächst lediglich das Pr'Oblem der Ausgleichsabgabe im Verhältnis 
der Schiene zum gewerblichen und zum Werkfernv,erkehr zur Lösung zu bringen. 
Die Erfahnmgen, die hierbei gemacht werden, könnten später bei der V'crwirk .. 
lichung dnes umfassender·en Ausgleichssystems v,erwertet werden. 

Diesen l1echt unv'Ollkommenen und unvollständigen Andeutungen hinsichtlich 
der ,organisatorischen Schwierigkeiten müssen noch einige Fragen aus dem Bereich 
des Rechts angefügt werden. S ch mi d t 52) bemerkt: "Ebenso könnten die ... 
Vorschläge verfassungsrechtlichen und "politischen Bedenken begegnen", um 
dann zu fordern: "Auch hier hat aber der Vmrang v'Olkswirtschaftlicher Zweck,. 
mäßigkeit zu gelten". Verfasser hat sich in ähnlichem Sinne geäußert: "Es werden 
sich hierbei wiederum -- wie S'O 'Oft bei den Fragen des Verkehrs - komplizi:erte 
juristische Probleme im Zusammenhang auch mit dem Grundgesetz ergeben, 
deren Lösbarkeit keineswegs gesichert ,erscheint. Gegenüber den juristischen 
Bedenken werden Verkehrswissenschaft und VerkehrsP'Olitik immer wieder dar'" 
auf hinweisen müssen, daß es sich beim Verkehr um ein Teilg,ebiet der Vülks" 
wirtschaft handelt, das nicht S'O "frei" s'ein kann wie die s'Ogenannte "freie" Wirt~ 
schaft selbst. Ohne V,erwirklichung des Ausgleichsprinzips ist ein geordnetes 
Vcrkehrswesen nicht denkbar. &echtsschöpfung und Gesetzgebung werden 
hoffentlich W,ege zu finden wissen, um dem Ausgleichsprinzip zur Geltung zu 
verhelfen" f>3). V,erfasser hat am gleichen Ort die Frage gestellt, üb 'es möglich 
sein werde, ein Gesetz zU schaffen, dessen Hauptzweck die Ermöglichung und 
sogar die Erzwingung vorerst nur des internen Ausgleichs innerhalb des gleichen 
Berufsstandes sein soll, und ausgeführt: "Zweifellos wäre der Ausgleich auf frei .. 
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williger Grundlage, d. h. auf Grund einer internen Regelung innerhalb des Berufs" 
standes der gewerblichen Güt<erfernv,erkehrsunfernehmer selbst, leichter durch" 
zuführen als durch gesdzlichen Zwang, der tief in die Freiheit der betroffenen 
Unternehmer eingreifen würde." Die Zentralarbeitsgemeinschaft des Straßen" 
verkehrsg,ewerbes hat ablehnend Stellung genommen 6.1). Es bleibt also nur die 
gesetzliche Regelung übrig. 

In programmatischer Form ist die Koordinierungspflicht des Bundesministers für 
V'erkehr in § 8 AEG festgelegt: "Mit dem Ziel bester Förderung des Y,erkehrs 
hat der Bundesminister für Y'erkehr darauf hinzuwirken, daß die Interessen der 
verschiedenen Verkehrsträger ausgeglichen und ihre Leistungen und ihre Entgelte 
aufeinander abgestimmt werden" 55). Die gleiche Pflicht enthält § 14 BBG: 
,,(1) Der Bundesminister für Verkehr ,erläßt die allgemeinen Anordnungen, die 
erforderlich sind, .1) um den Grundsätzen der Politik der Bundesrepublik Deutsch" 
land, insbesondere der Y'erkehrs", Wirtschafts", Finanz" und Sozialpolitik, Geltung 
zu verschaffen, b) um die Interess'en der Deutschen Bundesbahn und der übrigen 
Verkehrsträger miteinander in Einklang zu bringen" 56). Auch das Güterkraft" 
verkehrsgesetz statuiert die Koordinierungspflicht des Bundesministers für Yer" 
kehr, denn § 7 bestimmt: "Mit dem Ziel bester Förderung des Verkehrs hat der' 
Bundesminister für Y'erkehr darauf hinzuwirken, daß die Leistungen und Entgelte 
des Straßengüterverkehrs innerhalb seiner verschiedenen Zweige und im Ver" 
hältnis zu anderen Y,erkehrsträgern aufeinander abgestimmt werden." Ru \V e 57) 

bestätigt, daß 'es sich hier um die Koordinierungspflicht des BYM in bezug auf 
den Straßengüterverkehr handelt, und daß ,eine 'entsprechende Bestimmung in 
das neue PBefG aufgenommen werden soll. Die V:orschriftenthalte lediO"lich 
einen Programmsatz. Sie weise den BYM auf seine verkehrspolitische Auf~abe 
hin und gebe ihm die "Befugnis", tätig zu werden. Die Gesetzesfassung allerdinCTs 
weist nach Auffassung des Y,erfassers ziemlich eindeutig auf die Koordinierung~" 
p f I i ch t hin und bezieht diese Pflicht auf "die Leistungen und Entgelte des 
Straßengüterv,erkehrs innerhalb seiner verschiedenen Zweige und im Verhältnis 
zu anderen Verkehrsträgern". I-lier dürfte der gesetzliche Ansatzpunkt sowohl 
für den "internen" als auch für den "externen" Ausgleich zu suchen sein. Man 
kann von der Tatsache ausgehen, daß die Bundesbahn z. B. wegen der ihr auf" 
erlegten Betriebs" und Beförderungspflicht andere "Leistungen" erbringt als der 
Straßengüterverkehr, der von diesen Pflichten fr,ei ist, und daß die ErhebunO" 
einer Ausgleichsabgabe - neben rein tariflichen Regelungen - ein geeignetc~ 
Mittel sein könnte, um die in §7 GüKG geforderte Abstimmung des Güter" 
fernverkehrs im Verhältnis zur Bahn zu bewirken. Schließlich enthält auch § 32.1 
des Gesetzes über den gewerblichen Binnenschiffahrtsverkehr die Koordinierungs" 
pflicht des Bundesverkehrsministers: "Mit dem Ziel bester Förderung des Y,er" 
kehrs hat der Bundesminister für Y,erkehr darauf hinzuwirken, daß die Leistungen 
und Entgelte der Binnenschiffahrt 'einschließlich der Flößer'ei untereinander und 
mit denen der anderen Verkehrsträg,er abgestimmt werden." In § 32 dieses Ge" 
setzes ist auch der Frachtenausgleich erneut v,erankert. Es handelt sich hier UlU 

jene von Pi r .1 t h 58) erörterte Ausgleichsabgabe, deren Modifizierung gefordert 
wurde. - Von der Heranziehung weiterer Rechtsquellen wird Abstand genommen, 
aber Verfasser möchte doch die Frage stellen: Genügen die zur Zeit vorhandenen 
Gesebesbestimmungen, um darauf die Forderung nach Einrichtung eines Aus" 
gl~ichsabgaben"Systems stützen zu können? Kann man, falls diese Frage verneint 
"':lrd, .. an die Erhebung von Zuschlägen zur Beförderungssteuer denken, und sind 
hlerfur die rechtlichen Handhaben gegeben? Es kann auch die Schaffung neuer 
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'Organisatorischer Einrichtungen ,erforderlich werden, um d~e Berechnung, Er" 
hebung und V'el'teilung der Ausgleichsabgaben durchzuführen. Wdche recht" 
lichen Möglichkeiten gibt es hierfür? Die Fragen könnten beliebig erweitert 
werden. Es wäre dankenswert, wenn die v,erkehrswiss'enschaftliche und v,erkehrs" 
politische Grundkonzeption, wie sie in den Vorschlägen der Autoren zum Aus" 
druck gela~gt ist, bald durch das Korrelat der rechtswissenschaftlichen Stellung" 
nahme erganzt werden könnte. 
Noch <einige Gesichtspunkte mögen am Schluß als offene Fragen angedeutet 
werden. Es wäre wahrscheinlich nicht richtig, wollte man die Ueberlegungen zum 
Allsgleichsprinzip s<owie zu tarifsystematischen und organisatorischen Problemen 
des Y,erkehrs lediglich unter den derzeitigen innerdeutschen Aspekten anstellen. 
Innerhalb der künftigen ,europäischen Gemeinschaft werden Volkswirtschaften 
m~~ r~lativ. geringem Y,erkehrskostenniveau günstig,elle wirtschaftliche Entfaltungs" 
moghchkelten haben als Volkswirtschaften mit hohen V'erkehrskosten. Ein Aus" 
~leichssystem, das in der Bundesrepublik Deutschland schon jetzt durch Besei" 
hgung des ruinösen Wdtbewerbs die volkswirtschaftlichen Y'erkehrskosten (Voll" 
kosten) zu senken vermöchte, würde dem deutschen Start in die europäische ZU" 
kunft 'einen bedeutsamen Dienst erweisen können. Sollte daher nicht dieser über" 
geordn~te Gesichtsimnkt schon jetzt bei allen Bemühungen, dem angestr,ebten 
Ausglelchssystem auch in den Einzelheiten 'echten Inhalt und dauernde Nutz" 
wirkung zu v'erleihen, angemessene Berücksichtigung erfordern? - Jedes Aus.­
gleichssystem im Verkehr wird unvollkommen $lein, wenn die zur Zeit immer 
noch sektorale Betrachtung der Zusammenhänge und die sektorale Planung 
von M.aßnahmen bestehen bleiben. Ein Ausgleichssystem des Verkehrs mit 
dem nicht - um nur dieses Beispiel zu nennen - eHe steuer" und investit'ions" 
politischen Erfordernisse <Organisch verknüpft werden, wird, volkswirtschafts" 
politisch gesehen, nur <einen gesclunälerten Nutzen, unter Umständen sogar 
Schaden bringen. - Das vün starker Dynamik ,erfüllte Funktionalgebilde des Ver" 
~ehrs umschließt süviele komplexe Probleme, daß ihre gedankliche und prak" 
tische Meisterung schon jetzt Höchstanforderungen an Verkehrspolitiker und 
Yerkehrswissenschaftler stellt. Um wieviel mehr noch werden die Anforderungen 
zunehmen, wenn ein wirklich funktionsfähiges Ausgleichssystem mit den wdt 
ausgreifenden Zielsetzungen mancher Autor,en geschaHen werden soll I Viel" 
leicht wären diese vielfältigen Probleme leichter zu lösen, wenn auch die Bundes" 
republik Deutschland - wie in den USA - über eine der "Int'erstate~commcrc.e" 
commission" ähnliche Institution verfügte, die in richterlicher Unabhängigkeit 
und mit bestem Sachverständnis den Streit um die Ordnung des Verkehrs aus 
der Intelless,entenebene zu lösen und Um in der höher'en Ebene volkswirtschaft" 
licher Zweckmäßigkeit ,objektiv zu entscheiden vermöchte? 
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"Deutsche Verkehrs-Zeitung" vom 2. 6. 1953; 
"Deuts.che Verkehrs-Zeitung" vom 3. 6. 1953; 
"Die Welt" vom 3. 6. 1953; 
"Handelsblatt" vom 29. 5. 1953; 
Verg!. AnnlOrkung 23); 
Verg!. Anmerkung 20); 
Verg!. Anmerkung 21); 
Sartcr-Kittel, a. a. 0., S. 88f.; 
Wie vor, S. 91J'f., 
Huwe: "Güterkraftverkehrsgesetz - Kommentar", Dortmund 1952, S. 82; 
Verg!. Anmerkung 15). 
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